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Allgemeine Chronik

Landesverteidigung

Militärorganisation

Le conseiller aux Etats Beat Rieder (centre, VS) charge le Conseil fédéral d'élaborer un
rapport sur les futures tâches à attribuer à la pharmacie de l'armée en considérant
l'expérience de la crise du Covid-19. Durant la crise, la pharmacie a été mandatée pour
l'acquisition de biens médicaux importants pour les cantons et le système de santé.
Pour ce faire, elle a dû engager du personnel et créer une organisation ad hoc. En
parallèle, l'OFSP a rencontré des difficultés pour acquérir des vaccins par ses propres
moyens. En prévision d'une prochaine crise, le sénateur valaisan demande de
déterminer la compétence de ces tâches et de régler la question des interfaces avec
l'approvisionnement du pays. Comme souhaité par le Conseil fédéral, le Conseil des
Etats a adopté le postulat. 1

POSTULAT
DATUM: 10.06.2021
DIANE PORCELLANA

Wirtschaft

Landwirtschaft

Landwirtschaft und Umweltschutz

Le postulat déposé par Isabelle Chevalley a été classé, celui-ci n'ayant pas été traité
dans les deux ans après son dépôt. La conseillère nationale vaudoise souhaitait qu'une
étude soit menée afin de déterminer la concentration de glyphosate dans les urines
humaines et animales ainsi que dans les fourrages. Cette demande intervient après la
publication par le Conseil fédéral du rapport intitulé «Etude de l'impact du glyphosate
en Suisse», qui, selon Isabelle Chevalley (pvl, VD), devrait inciter les autorités à mener
des études supplémentaires. Dans sa réponse, le Conseil fédéral a tenu à rappeler les
résultats de l'étude de l'impact du glyphosate, à savoir que 40% des produits
alimentaires testés contenaient des traces de glyphosate mais à des taux bien inférieurs
aux valeurs limites légales. L'ingestion de ces produits n'a donc, à aucun moment,
représenté un danger pour les consommateurs et consommatrices. De plus, l'OSAV
mène actuellement des recherches sur l'excrétion urinaire de ce pesticide chez des
sujets sains afin de déterminer la vitesse d'élimination du glyphosate par les urines.
L'OFSP a lancé, de son côté, un projet de biosurveillance sur l'exposition aux
substances chimiques incluant des analyses d'urine pour déterminer la concentration
de glyphosate dans celle-ci. Ces deux études seront publiées en 2020. Concernant les
fourrages, l'OSAV et l'OFAG font, depuis quelques temps, des analyses qui se sont
toutes montrées très rassurantes («de 'non-détectables' à quelques microgrammes par
kilogramme de fourrage»). 2

POSTULAT
DATUM: 19.06.2020
KAREL ZIEHLI

Pflanzliche Produktion

Nach der Diskussion im Frühjahr um die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln wurde
mit einem Postulat eine Studie über die Auswirkungen von Glyphosat in der Schweiz
gefordert. Mit dem von der WBK des Nationalrates eingereichten Vorstoss wurde der
Bundesrat ersucht, einen Bericht vorzulegen, welcher die Nutzung von Glyphosat in der
Schweiz untersucht, und aufzeigt, welche allfälligen Mittel sich als Ersatz für die
Unkrautbekämpfung eignen würden. Weiter soll auch untersucht werden, ob
Glyphosatrückstände in Lebensmitteln, Futter von Nutztieren sowie im Urin oder im
Gewebe von Nutztieren festgestellt werden können. Das Anliegen wurde im Parlament
von den Grünen und den Grünliberalen aktiv unterstützt, da sie die Einschätzung des
Bundesrates teilten, dass mehr Informationen zu diesem Thema wichtig seien. Dem
widersprachen Mitglieder der SVP-Fraktion. Sie argumentierten, dass keine
Notwendigkeit für einen Bericht bestehe, da es schon zahlreiche Studien über
Glyphosat gebe und eine zusätzliche die Staatskasse unnötig belasten würde. In der
Abstimmung stellten sich die geschlossenen Fraktionen der Grünen, SP, GLP und CVP
gegen einen Grossteil der Fraktionen der SVP und FDP sowie zwei Stimmen der BDP.
Somit wurde das Postulat mit 106 zu 72 Stimmen und 2 Enthaltungen angenommen. 3

POSTULAT
DATUM: 08.06.2016
LAURA SALATHE
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Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Netz und Vertrieb

En prévision de la mise en consultation début 1998 d'un projet d'ordonnance sur la
protection contre le rayonnement non ionisant, le Conseil national a transmis un
postulat Teuscher (pe, BE) priant le gouvernement d'examiner par quelles mesures la
protection de la population contre des atteintes chroniques dues au smog électrique
pourrait être améliorée. Du fait que le projet d'ordonnance de l'OFEFP se contente de
définir une valeur limite de sécurité (10'000 Nanotesla) pour les expositions de courte
durée à un rayonnement électromagnétique intense, le postulat demande que de
meilleures bases scientifiques soient élaborées afin de permettre également la fixation
de valeurs-limites efficaces concernant les expositions de longue durée au smog
électrique. 4

POSTULAT
DATUM: 10.10.1997
LIONEL EPERON

Nationalrätin Graf-Litscher (sp, TG) wies in ihrem Postulat für eine Meldepflicht bei
kritischen Infrastrukturen darauf hin, dass Infrastrukturen wie Strom und
Telekommunikation sehr essentiell für die Schweiz sind und Risiken wie Cyberangriffe,
Naturkatastrophen sowie militärische und terroristische Angriffe auf die Infrastruktur
grosse Auswirkungen auf das ganze Land haben würden. Sie forderte den Bundesrat
dazu auf, darzustellen, wie eine mögliche Meldepflicht bei potenzieller Bedrohung
aussehen könnte. Mithilfe einer systematischen Auswertung dieser Meldungen könnte
so ein Frühwarn-, Beratungs- und Abwehrsystem aufgebaut werden, welches
potenzielle Risiken verringert. 
Bundesrat Maurer begrüsste diese Forderung und betonte die geforderte Systematik,
die zur Prävention von Risiken führen könne. Durch den Austausch von Erfahrungen
unter den Betreibern und den staatlichen Behörden könne das Sicherheitsdefizit der
Schweiz in diesem Bereich verringert werden. In der Schweiz seien derzeit wichtige
Infrastrukturen anfällig bezüglich diverser Gefahren. Der Nationalrat nahm das Postulat
am 13. Dezember 2017 stillschweigend an. 5

POSTULAT
DATUM: 13.12.2017
MARCO ACKERMANN

Verkehr und Kommunikation

Post und Telekommunikation

Ein von Nationalrätin Gilli (gp, SG) 2009 eingereichtes Postulat zum Monitoring von
elektromagnetischen Feldern war im April 2011 angenommen worden: Nachdem UVEK-
Vorsteherin Leuthard auf die Ängste der Bevölkerung vor der nichtionisierenden
Strahlung hingewiesen hatte und bestätigte, dass das BAFU ein solches Monitoring zwar
vorgesehen hatte, aus Spargründen jedoch nicht umsetzen konnte, nahm die grosse
Kammer das Postulat mit 124 zu 47 Stimmen an. 
2015 publizierte der Bundesrat in Erfüllung des Postulats ein Konzept für das Monitoring
der nichtionisierenden Strahlung. Darin zeigte der Bundesrat auf, dass die technischen
Mittel vorhanden seien, die Finanzierung angesichts der geschätzten Kosten von CHF 7
Mio. für den Aufbau und den Betrieb während zehn Jahren jedoch ungewiss sei. 
2016 beantragte der Bundesrat die Abschreibung des Postulats und der Nationalrat
stimmte diesem Antrag im Juni 2016 stillschweigend zu. 6

POSTULAT
DATUM: 07.06.2016
NIKLAUS BIERI

Christoph Clivaz (gp, VS) forderte den Bundesrat im Mai 2020 auf, die Strategie
«Digitale Schweiz» aufgrund der Erfahrungen durch das Coronavirus zu überarbeiten.
Im Bericht seien die Chancen und Risiken der vermehrten Nutzung der digitalen
Hilfsmittel aufzuzeigen. Dabei sei das Augenmerk insbesondere auf die Bereiche
Bildung, Arbeit, Gesundheit und Datenschutz zu legen. Der Bundesrat beantragte die
Annahme des Postulats. Dieses wurde in der Herbstsession 2020 vom Nationalrat
stillschweigend angenommen. 7

POSTULAT
DATUM: 25.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Die KVF-SR beschloss im Mai 2021, ein Kommissionspostulat betreffend die zukünftige
Frequenznutzung für den Mobilfunk im Millimeterwellenbereich einzureichen. Sie tat
dies im Rahmen der Debatte zu drei Standesinitiativen (Kt. Iv. Genf 20.309; Kt. Iv.
Neuenburg 20.314; Kt. Iv. Jura 21.305), welche ein Moratorium für den Aufbau des 5G-
Millimeterwellen-Netzes forderten. Als Millimeterwellenbereich wird der
Frequenzbereich ab 24 Gigahertz bezeichnet. Das Kommissionspostulat forderte den
Bundesrat auf, in einem Bericht aufzuzeigen, wie der frühzeitige Einbezug der Kantone
und der Parlamentskommissionen bei dieser Thematik sichergestellt und die
Bevölkerung adäquat informiert wird und wie die entsprechenden
Forschungsergebnisse zum Millimeterwellenbereich in einen allfälligen Entscheid über
die Nutzung dieser Frequenzen einbezogen werden. 8

POSTULAT
DATUM: 10.05.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat befasste sich in der Wintersession 2021 einmal mehr mit dem Thema
Mobilfunk/5G. In diesem Rahmen erläuterte Stefan Engler (mitte, GR) die Überlegungen
der KVF-SR zu drei Standesinitiativen (Kt.Iv. GE 20.309; Kt.Iv. JU 21.305; Kt.Iv. NE 20.314)
betreffend ein Moratorium für den Aufbau des 5G-Millimeterwellennetzes sowie zum
Postulat zur zukünftigen Frequenznutzung für den Mobilfunk im
Millimeterwellenbereich, das die KVF-SR selbst im Mai 2021 eingereicht hatte. Engler
erläuterte, dass sich mehrere Forderungen der Standesinitiativen bereits in Umsetzung
befänden. So sei eine schweizweite Übersicht über die Belastung durch
nichtionisierende Strahlungen – ein so genannter Funkwellenkataster – lanciert worden.
Zudem sei der Einbezug der Kantone und der Gemeinden bei der Planung der
Netzabdeckung durch einen neuen Leitfaden sowie durch das Mitspracherecht der
Gemeinden und Kantone bei der Standortwahl für Mobilfunkanlagen bereits
gewährleistet. Schliesslich sei auch die geforderte Information und die Sensibilisierung
der Bevölkerung bereits in die Wege geleitet: Der Bundesrat habe diese Massnahme
aufgrund des Berichtes der Arbeitsgruppe Mobilfunk und Strahlung beschlossen. Die
wichtigste Forderung jedoch, jene nach einem Moratorium für den Aufbau der 5G-
Millimeterwellennetze, wollte die KVF-SR nicht erfüllen, da dies «schwerwiegende
Auswirkungen» auf Wissenschaft, Innovation und auch auf die Gesellschaft mit sich
bringen könnte. Im Gegenzug habe die Kommission jedoch beschlossen, ein eigenes
Postulat einzureichen, welches die in den Standesinitiativen geschilderten Sorgen
aufnimmt. Mit diesem Postulat solle der Einbezug der Kantone und der
Parlamentskommissionen sowie eine adäquate Information der Bevölkerung
sichergestellt werden. Auch sollen die Forschungsergebnisse zum
Millimeterwellenbereich in einen späteren Entscheid betreffend die Nutzung
ebendieser Frequenzen einfliessen. Engler empfahl deshalb, die drei Standesinitiativen
abzulehnen und das Kommissionspostulat anzunehmen. Das Stöckli kam dieser
Empfehlung stillschweigend nach. 9

POSTULAT
DATUM: 16.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Umweltschutz

Luftreinhaltung

Angesichts der erneuten Verschlechterung des Waldzustandes gehört die
Luftreinhaltung weiterhin zu den vordringlichen Aufgaben der Umweltpolitik. Entgegen
der Einschätzung der Automobilverbände, das Problem der Luftbelastung durch
Motorfahrzeuge sei unter Kontrolle, betonte der Bundesrat, das lufthygienische Ziel sei
erst erreicht, wenn die von der Luftreinhalteverordnung (LRV) vorgegebenen
Immissionsgrenzwerte unterschritten seien. Zur Reduktion der Schadstoffe in der Luft
bedürfe es daher weiterer Anstrengungen. Da die Luftverschmutzung nicht nur die
Umwelt, sondern auch die Gesundheit der Menschen in zunehmendem Mass gefährdet,
appellierten 3'500 Schweizer Ärztinnen und Ärzte an den Bundesrat,
Notstandsmassnahmen zu ergreifen. Insbesondere verlangten sie eine drastische
Reduktion des Treibstoffverbrauchs im Privatverkehr. Mit der Überweisung eines
Postulats Carobbio (psa, TI) forderte der Nationalrat die Regierung auf, medizinische
Untersuchungen über den Zusammenhang von Luftverschmutzung und Erkrankungen
der Atemwege bei Kindern durchführen zu lassen. Zunehmend als Problem
wahrgenommen werden auch die sogenannten Wohngifte in der Raumluft;
verschiedene Umweltschutzexperten und Kantonschemiker schlugen deshalb vor, einen
weiteren Anhang zur Stoffverordnung zu schaffen, der die Verwendung von Stoffen in
Innenräumen regelt. 10

POSTULAT
DATUM: 21.03.1986
KATRIN HOLENSTEIN
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Bodenschutz

Adèle Thorens Goumaz (verts, GE) a déposé un postulat visant l'examen d'un arrêt
progressif de l'usage du glyphosate. Dans le rapport demandé au Conseil fédéral, elle
souhaite une analyse des chances et des risques d'une sortie, et la présentation
d'alternatives à l'usage du glyphosate. Elle appuie sa demande en mobilisant les études,
les controverses et la position de certains pays européens en la matière. 
Le Conseil fédéral prône l'acceptation du postulat. Toutefois, il estime qu'il n'y a pas de
raison de justifier le retrait de cette substance. D'une part, le non-recours au
glyphosate n'aurait qu'une influence marginale sur le niveau de résidu dans les denrée
alimentaires sur le marché suisse. D'autre part, plusieurs études scientifiques attestent
qu'il n'y a pas de risque pour la santé humaine. En réponse au postulat 15.4084, le
Conseil fédéral présentera un rapport sur le sujet. Lors du premier passage au Conseil
national, la discussion avait été reportée. Par 95 voix contre 78 et 13 abstentions, le
postulat a été adopté malgré l'opposition du groupe UDC et des libéraux-radicaux. 11

POSTULAT
DATUM: 26.09.2018
DIANE PORCELLANA

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Mit einem im Einverständnis mit dem Bundesrat überwiesenen Postulat machte
Nationalrat Rennwald (sp, JU) darauf aufmerksam, dass Doping am Arbeitsplatz heute
ein weit verbreitetes Phänomen ist; Arbeitnehmer würden vermehrt zu Schmerzmitteln,
Antidepressiva oder sogar Kokain greifen, um die von ihnen erwartete Leistung zu
erbringen. In seiner Antwort stellte der Bundesrat eine Untersuchung des Seco in den
Jahren 2009-2010 über die Häufigkeit und die Kosten von Stress am Arbeitsplatz in
Aussicht; dabei werde auch der Medikamentenkonsum thematisiert. 12

POSTULAT
DATUM: 13.06.2008
MARIANNE BENTELI

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Im Dezember 2003 hiess der Nationalrat zwei Postulate seiner SGK gut, welche den
Bundesrat ersuchen, zusammen mit der Vorlage zur monistischen Spitalfinanzierung
einen Bericht über die Vertragsfreiheit für die ambulante und stationäre Pflege
vorzulegen sowie neben dem monistischen Modell auch eines auszuarbeiten, welches
auf einem durchgehend dual-fixen Prinzip (Pflegeheime inklusive) beruhen würde (Po.
02.3645). 13

POSTULAT
DATUM: 08.12.2003
MARIANNE BENTELI

Gesundheitspolitik

Dies soll auch im Hinblick darauf geschehen, die galoppierende Entwicklung der
Gesundheitskosten besser in den Griff zu bekommen. Da auf den Spitalsektor
annähernd 50 Prozent des Gesamtaufwandes für das Gesundheitswesen entfallen,
wurden vor allem hier Alternativen gesucht. Dabei standen die Bestrebungen um den
Ausbau der Spitex-Leistungen im Vordergrund, deren Uneinheitlichkeit und unsichere
Finanzierung Anlass zu zahlreichen Diskussionen gab. Der Nationalrat folgte der
Empfehlung seiner vorberatenden Kommission und sprach sich dafür aus, die Spitex-
Petition des 1. Schweizerischen Spitexkongresses, die u.a. die versicherungsmässige
Gleichstellung von Spitex- und Spitalpatienten fordert, an die mit der Revision der
Krankenversicherung beauftragte Kommission weiterzuleiten. Der Nationalrat überwies
ein Postulat Fischer (cvp, LU; Po. 88.872), welches den Bundesrat ersucht, zu prüfen, ob
nicht über die Invalidenversicherung angemessene Taggelder ausbezahlt werden
könnten, da die spitalexterne Pflege von den Angehörigen grosse materielle Opfer
verlangt. Von frauenpolitischer Seite wurde befürchtet, Spitex werde das traditionelle
Frauenbild weiter zementieren und zu bedenklichen Lücken in der Altersvorsorge
derjenigen Frauen führen, die für die Pflege ihrer Angehörigen einen
Erwerbsunterbruch in Kauf nehmen. Im Rahmen der 10. AHV-Revision gibt es deshalb
auch Stimmen, die vorschlagen, Betreuungsgutschriften nicht nur für die
Kindererziehung, sondern auch für die Betreuung pflegebedürftiger und alter
Angehöriger einzuführen. 14

POSTULAT
DATUM: 17.03.1989
MARIANNE BENTELI
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Mit einem diskussionslos verabschiedeten Postulat ihrer Kommission für Rechtsfragen
beauftragte die grosse Kammer den Bundesrat, einen Bericht und Vorschläge zu
unterbreiten, ob und wie die Aktivitäten und Massnahmen des Bundes im Kampf gegen
die verschiedenen Gefährdungen der Gesundheit wie beispielsweise Drogen,
Betäubungsmittel, Medikamentenmissbrauch, Alkohol, Tabak, Luftverschmutzung,
Radioaktivität etc. besser koordiniert und aufgrund einer allgemeinen und
übersichtlichen Strategie optimiert werden könnten. 15

POSTULAT
DATUM: 02.06.1993
MARIANNE BENTELI

In der Schweiz erkrankt schätzungsweise jede vierte Frau und jeder fünfte Mann
mindestens einmal im Leben an einer Depression. Besonders gefährdet sind Kinder und
Jugendliche, ältere Menschen, von Armut betroffene Personen, Alleinerziehende (unter
ihnen vor allem die Mütter), Migrantinnen und Migranten. Der Bund und die kantonalen
Sanitätsdirektoren wollen deshalb im Rahmen des Projektes „Nationale
Gesundheitspolitik Schweiz“ (NGP-CH) Massnahmen zur Förderung, Erhaltung und
Wiederherstellung der psychischen Gesundheit ergreifen. Inhaltliche Stossrichtung ist,
anstatt einer „Medikalisierung“ des Leidens den Betroffenen eine aufbauende
Lebensgestaltung zu ermöglichen. Das Thema wurde im Parlament von zwei
überwiesenen Postulaten aufgenommen: Dormann (cvp, LU) regte eine
Ursachenforschung und eine Informationskampagne zum Thema Depression an,
Widmer (sp, LU) (Po. 02.3251) einen Bericht zu den hohen Suizidraten der Schweiz. 16

POSTULAT
DATUM: 04.10.2002
MARIANNE BENTELI

Die nationalrätliche SGK vertrat die Auffassung, dass im Rahmen der Aufhebung des
Kontrahierungszwangs und der kantonsweisen Festlegung des medizinischen Bedarfs
(siehe hier) eine zuverlässige Statistik zur medizinischen Demographie unerlässlich
wird, die aber nicht auf kantonaler, sondern auf nationaler Ebene erfolgen sollte,
weshalb sie den Bundesrat in einem überwiesenen Postulat ersuchte, eine
entsprechende Studie in Auftrag zu geben. 17

POSTULAT
DATUM: 18.06.2003
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat nahm ein Postulat seiner SGK an, mit welchem der Bundesrat
eingeladen wird, die Prozesse der Umsetzung komplexer Reformvorhaben im
Gesundheitswesen zu analysieren und Vorschläge zu unterbreiten, wie künftig eine
kohärentere Vorbereitung und Umsetzung der Reformen unter Einbezug der Partner
im Gesundheitswesen sichergestellt werden kann. (Zur Rochade der Abteilung Kranken-
und Unfallversicherung vom BSV ins BAG, um ein eigentliches gesundheitspolitisches
Kompetenzzentrum zu realisieren, siehe hier) 18

POSTULAT
DATUM: 08.12.2003
MARIANNE BENTELI

Einzelne Tätigkeitsfelder der Stiftung "Gesundheitsförderung Schweiz" wurden kritisch
hinterfragt. Nationalrätin Teuscher (gp, BE) machte sich in einer Anfrage (An. 07.1021)
Gedanken darüber, ob die Plakatkampagne der Stiftung, die insbesondere
übergewichtige Jugendliche ansprechen will, nicht die Gefahr berge, den vor allem bei
jungen Frauen verbreiteten Krankheiten Bulimie und Magersucht Vorschub zu leisten.
Bekämpft von Hutter (svp, SG) und damit vorderhand der Beratung entzogen wurde ein
Postulat Teuscher, welches den Bundesrat ersuchte zu prüfen, ob es nicht sinnvoller
wäre, den Anteil der „dick machenden“ Nahrungskomponenten, etwa die Transfette,
durch die gesetzliche Festschreibung einer Höchstgrenze zu reduzieren. Der Bundesrat
bezweifelte, ob dies zum Ziel führen würde: Fettleibigkeit entstehe durch das
Zusammenspiel mehrerer Komponenten (zu hohe Energiezufuhr bei mangelnder
Bewegung). Es gehe in erster Linie um eine Verhaltensänderung, wie sie von der
Kampagne der Stiftung angestrebt werde. 19

POSTULAT
DATUM: 23.03.2007
MARIANNE BENTELI

Ein Postulat Hêche (sp, JU) verlangte vom Bundesrat, Massnahmen zur Früherkennung
von Darmkrebs zu prüfen und abzuklären, wie diese Massnahmen im Rahmen eines
landesweiten Früherkennungsprogramms umgesetzt werden können. Obwohl der
Bundesrat das Postulat aufgrund eines fehlenden gesetzlichen Auftrages zur Prävention
von nichtübertragbaren Krankheiten ablehnte, nahm der Ständerat den Vorstoss an. 20

POSTULAT
DATUM: 10.06.2008
LINDA ROHRER
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Ein Postulat Rennwald (sp, JU) beauftragte den Bundesrat, die Ausmasse des Dopings
am Arbeitsplatz zu untersuchen und eine umfassende Studie zu diesem Thema in
Auftrag zu geben. Der Postulant wies darauf hin, dass Fachleute in Unternehmen und
Arztpraxen eine Zunahme des Dopings am Arbeitsplatz feststellen und immer mehr
Berufsgruppen davon betroffen seien. Der Nationalrat folgte der Empfehlung des
Bundesrates und überwies den Vorstoss . 21

POSTULAT
DATUM: 13.06.2008
LINDA ROHRER

Ein Postulat Maury Pasquier (sp, GE) forderte den Bundesrat auf, Ursachen und
Wirkungen der hohen Kaiserschnittraten in der Schweiz zu untersuchen sowie
Möglichkeiten zu identifizieren, um den negativen Auswirkungen sowohl für Mutter und
Kind als auch für das Gesundheitswesen entgegenzuwirken. Begründet wurde dieses
Postulat unter anderem mit einer Zunahme der Kaiserschnittraten um 10% in den
letzten Jahren und einer im internationalen Vergleich 20% höheren Kaiserschnittrate.
Der Bundesrat sah keinen weiteren Handlungsbedarf und wollte es den ärztlichen
Fachgesellschaften überlassen, Untersuchungen bezüglich dieser Thematik zu
unternehmen. Der Ständerat stellte sich aber gegen den Bundesrat und überwies das
Postulat mit 22 zu 8 Stimmen. 22

POSTULAT
DATUM: 18.03.2009
LINDA ROHRER

Ein Postulat Chopard-Acklin (sp, AG) aus dem Jahr 2010 gelangte im Berichtsjahr erneut
auf die Tagesordnung des Nationalrates. Der Postulant verlangt einen Bericht über eine
bessere Kontrolle über die Einhaltung der Vorschriften über den Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz um damit einen gewichtigen Präventionsbeitrag der kantonalen
Arbeitsinspektorate zur Senkung der Gesundheitskosten zu garantieren. Die Kontrolle
über die Einhaltung der Vorschriften zum Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz obliegt
gemäss Arbeitsgesetz den kantonalen Arbeitsinspektoraten. Da diese jedoch ihrer
Kontrollfunktion nicht genügend nachgingen, seien Massnahmen gefordert. Nachdem
2010 das Geschäft noch bekämpft worden war, konnte es sich im Berichtsjahr dank
eines Mitte-Links-Bündnisses mit 85 zu 74 Stimmen durchsetzen. 23

POSTULAT
DATUM: 03.05.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Durch ein im Mai überwiesenes Postulat der SGK des Nationalrates wird der Bundesrat
beauftragt, einen Bericht zur Bisphenol-A-Problematik zu verfassen. Bisphenol-A (BPA)
ist eine Substanz, welche in den zur Verpackung von Lebensmitteln verwendeten
Kunststoffen allgegenwärtig ist und gesundheitsschädigend sein kann. Vor allem
Kleinkinder sind gefährdet, da BPA teilweise auch in Babyflaschen verarbeitet wird. In
seiner Stellungnahme beantragte der Bundesrat die Annahme des Postulats, und gab
gleichwohl an, dass eine Exposition gegenüber BPA bis anhin kein Risiko für die
Konsumentinnen und Konsumenten darstellte. Eine Notwendigkeit für besondere
Gesundheitsmassnahmen sah der Bundesrat nicht. Im Bericht wollte er aber Nutzen
und Gefahren von BPA abwägen um die eigene Position dazu allenfalls zu revidieren. 24

POSTULAT
DATUM: 30.05.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Ein im Herbst angenommenes Postulat Hardegger (sp, ZH) beauftragte den Bundesrat,
in einem Bericht aufzuzeigen, wie die gesetzlichen Grundlagen insbesondere von Artikel
58 des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) verbindlich umgesetzt werden können.
Dabei geht es namentlich um die Qualitätssicherung der von der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung übernommenen Leistungen. Die bis anhin freiwillige
Umsetzung von Systemen, Standards, Leitlinien und Massnahmen in der Patientinnen-
und Patientensicherheit, welche Fehler aufdecken und vermeiden sollen, sei angesichts
des Umfangs des vermeidbaren Leids und der einzusparenden Kosten nicht länger
haltbar, so die Einschätzung Hardeggers. Es seien daher flächendeckend
Fehlererfassungssysteme einzurichten und medizinische Erkenntnisse umzusetzen.
Ausserdem brauche es eine Kontrollinstanz, welche im Falle von Unterlassungen
Sanktionen aussprechen könne. Der Bundesrat unterstützte das Anliegen und merkte
bereits in seiner Antwort an, dass er im Rahmen seiner Qualitätsstrategie im
schweizerischen Gesundheitswesen ebensolche Programme umsetzen wolle. Das
Geschäft wurde vom Nationalrat diskussionslos angenommen. 25

POSTULAT
DATUM: 13.12.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Bea Heim (sp, SO) forderte 2017 den Bundesrat mittels Postulat auf, zusammen mit den
Kantonen und den zuständigen Institutionen einen Bericht zur Digitalisierung im
Gesundheitswesen zu erstellen. Die Politik bezüglich E-Health-Strategie sei bis anhin
primär durch Themen wie das elektronische Patientendossier geprägt gewesen. Künftig
werde die Digitalisierung allerdings «noch viel mehr in der Gesundheitsversorgung
verändern», wobei dem Nutzen für die Versicherten sowie den Bedürfnissen der
Patientinnen und Patienten eine zentrale Position zukommen sollte. Daher forderte die
Postulantin, im Bericht einerseits die mit der Digitalisierung verbundenen Chancen,
aber auch Risiken für die Qualität im Gesundheitswesen aufzuzeigen und andererseits
anhand einer digitalen Gesundheitsagenda, welche einem Massnahmenplan entspricht,
Aufgabenzuständigkeiten zu beschreiben. Durch die digitale Gesundheitsagenda sollten
auf diese Weise unter anderem folgende Ziele erreicht werden: die Optimierung der
Behandlungsqualität; das Ausschöpfen des durch die Digitalisierung ermöglichten
Potentials für die Versorgung von chronisch Kranken, Gehbehinderten sowie älteren
Patientinnen und Patienten; die Stärkung der medizinischen Versorgung in ländlichen
Regionen wie auch die Kostenentlastung des Gesamtsystems. 
Der Bundesrat stimmte dem Anliegen der Postulantin in seiner Stellungnahme zu und
erklärte, man werde die im Vorstoss geforderten Schritte im Rahmen der Erarbeitung
der Strategie E-Health 2.0 prüfen. Stillschweigend nahm der Nationalrat das Postulat in
der Herbstsession 2017 an. 26

POSTULAT
DATUM: 29.09.2017
JOËLLE SCHNEUWLY

Mittels Postulat forderte die Freiburger Nationalrätin Christine Bulliard-Marbach (cvp,
FR) Mitte Juni 2017 die Ausarbeitung eines zukunftsorientierten Berichts zur laufenden
Digitalisierung im Gesundheitsbereich.  Konkret soll der Bericht erwartete
Veränderungen im Berufsalltag von medizinischen Fachkräften bis 2030 und die
Auswirkungen der Digitalisierung auf deren Ausbildung sowie auf das Gesundheitswesen
insgesamt beinhalten. Ebenfalls Teil des Berichts sollen Begleitmassnahmen zur
Digitalisierung bezüglich Datenschutz und Akzeptanz durch die Patientenschaft sein.
Der Bundesrat empfahl das Postulat zur Annahme. Er verwies in seiner Stellungnahme
auf die Strategie E-Health Schweiz 2.0, im Zuge welcher die Umsetzung des Postulats
geprüft werden könne. In der Herbstsession 2017 nahm die grosse Kammer das
Geschäft stillschweigend an. 27

POSTULAT
DATUM: 29.09.2017
JOËLLE SCHNEUWLY

Im Juni 2017 reichte Edith Graf-Litscher (sp, TG) ein Postulat zu den Chancen und
Risiken der digitalen Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen ein. Mittels bundesrätlichem
Bericht sollen mögliche Vor- und Nachteile sowie notwendige Rahmenbedingungen zur
Nutzung des Potenzials und zur Minimierung von Risiken dargelegt werden. 
Die Landesregierung empfahl den Vorstoss zur Annahme und erklärte, dass im Kontext
der Strategie E-Health Schweiz 2.0 auf die Forderung eingegangen werden könne. 
Diskussionslos und stillschweigend nahm der Nationalrat das Postulat im September
2017 an. 
Im Juni 2019 wurde es schliesslich abgeschrieben – dies, nachdem die Strategie E-
Health Schweiz 2.0 Ende 2018 verabschiedet worden war. 28

POSTULAT
DATUM: 29.09.2017
JOËLLE SCHNEUWLY

In der Herbstsession 2018 forderte die SGK-NR mittels Postulat die Erstellung eines
Berichtes, welcher die für die Verbesserung der Versorgung von seltenen Krankheiten
notwendigen gesetzlichen Anpassungen und finanziellen Rahmenbedingungen
aufzeigen sollte. Bei zahlreichen der 19 Massnahmen des nationalen Konzepts «Seltene
Krankheiten» seien nicht nur der gesetzliche Auftrag, sondern auch die rechtlichen
Voraussetzungen, welche die Durchführung von Projekten und deren finanziellen
Unterstützung durch den Bund erlaubten, inexistent. Aufgrund der fehlenden
Rechtsgrundlage müssten die Beteiligten der entsprechenden Projekte allein für die
Projektmittel zur Verbesserung der Versorgung aufkommen. Damit die Versorgung
seltener Krankheiten sichergestellt werden könne, sei daher eine Überprüfung, wo
gesetzlicher Handlungsbedarf existiere, erforderlich.
In seiner Stellungnahme erklärte der Bundesrat, dass mit dem Konzept «Seltene
Krankheiten» beabsichtigt werde, die Versorgung der Betroffenen zu verbessern. Um
dieses Ziel zu erreichen, habe man die Akteure gut in die Projektentwicklung  integriert.
Das Projekt, welches im Mai 2015 lanciert worden war, sei bis Ende 2019 verlängert
worden. Die zusätzliche Zeit solle nun ermöglichen, die Schaffung von
Versorgungsnetzen und Referenzzentren zu intensivieren. Da dem Bund jedoch die
rechtlichen Kompetenzen fehlten, um Aktivitäten im Rahmen dieser Referenzzentren
finanziell unter die Arme zu greifen, sei der Bundesrat bereit, einen Bericht zu

POSTULAT
DATUM: 19.09.2018
JOËLLE SCHNEUWLY
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erstellen, welcher sowohl den Ist-Zustand und den Handlungsbedarf als auch die
Verantwortlichkeit der Kantone und der anderen Stakeholder darlegen solle. Dabei
werde man sich bezüglich der Finanzierung an den in der Strategie des Bundesrates
«Gesundheit 2020» beschriebenen Finanzierungsgrundsätzen orientieren.
Stillschweigend nahm der Nationalrat den Vorstoss an. 29

Mit der Strategie E-Health 2.0 erklärte der Bundesrat die Anliegen des Postulats Heim
(sp, SO) zur digitalen Gesundheitsagenda und den damit verbundenen Chancen und
Risiken als erfüllt. Er  beantragte daher in seinem Bericht über die Motionen und
Postulate der eidgenössischen Räte im Jahr 2018 die Abschreibung des Geschäfts. Der
Nationalrat folgte diesem Antrag im Juni 2019 und schrieb das Postulat ab. 30

POSTULAT
DATUM: 18.06.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Mittels Postulat forderte Laurent Wehrli (fdp, VD) vom Bundesrat Auskunft über die im
Rahmen des elektronischen Patientendossiers (EPD) bereits ergriffenen Massnahmen
wie auch über solche, die noch zu ergreifen sind, um die Einführung des EPD
voranzutreiben und dessen Nutzung zu unterstützen. Da das Erstellen des EPD für die
Leistungserbringenden im ambulanten Bereich freiwillig ist, müssten Vertrauen in das
Instrument und die Motivation zu dessen Nutzung geschaffen sowie dessen Vorteile
konkret aufgezeigt werden. Balthasar Glättli (gp, ZH) hatte das Postulat in der
Frühjahrssession 2019 bekämpft, da er aufgrund des Titels des Vorstosses eine
«flächendeckende Einführung» des EPD und die Verletzung der doppelten Freiwilligkeit
befürchtet hatte. Er zog die Bekämpfung Anfang Juni 2019 jedoch zurück, nachdem
Wehrli im Nationalrat erklärt hatte, dass das Geschäft keine Konsequenzen für den
bestehenden rechtlichen Rahmen habe. 
Bundesrat Berset befürwortete das Postulat im Namen des Gesamtbundesrats. Dabei
unterstrich er noch einmal die Wichtigkeit der doppelten Freiwilligkeit und erklärte,
dass man mit den Kantonen in Kontakt stehe, um die Fragen rund um das EPD zu klären.
Stillschweigend und diskussionslos nahm der Nationalrat das Geschäft gute zwei
Wochen später an. 31

POSTULAT
DATUM: 21.06.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

In der Herbstsession 2019 schrieb der Nationalrat das Postulat Hardegger (sp, ZH) über
Fehlermeldesysteme und medizinische Erkenntnisse für die Verbesserung der
Patientensicherheit ab, da die Anliegen des Vorstosses in das Bundesratsgeschäft
«KVG. Zulassung von Leistungserbringern» (BRG 18.047) aufgenommen wurden. 32

POSTULAT
DATUM: 11.09.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Im März 2019 reichte Samira Marti (sp, BL) ein Postulat zur Gesundheit von Lesben,
Schwulen und Bisexuellen (LGB) ein. Der Bundesrat soll einen Bericht erstellen, in dem
auf geschlechterspezifische Vergleiche mit der übrigen Bevölkerung und auf die
Identifizierung von Bereichen, in denen die Notwendigkeit zu spezifischen Massnahmen
besteht, eingegangen wird. Dabei sollen die Bereiche Zugang zur Medizin,
Selbsteinschätzung der Gesundheit, sexuelle Gesundheit, Substanzkonsum und mentale
Gesundheit abgedeckt werden. Aus internationalen Studien gehe hervor, dass Personen
der LGB-Community einen schlechteren Gesundheitszustand und einen erschwerten
Zugang zu Pflegeinstitutionen hätten als der Rest der Bevölkerung, erklärte die
Postulantin. Dies gelte vor allem für Frauen. Für die Schweiz fehlten allerdings
entsprechende «Zahlen und Fakten». Daher solle im Bericht eine Analyse des Schweizer
Gesundheitsrapports des BFS, welcher zwar Fragen zum Sexualverhalten und
gleichgeschlechtlichen Partnern und Partnerinnen enthalte, allerdings noch nie
diesbezüglich ausgewertet worden sei, für den Zeitraum 2007 bis 2017 integriert
werden, um so «unter Berücksichtigung möglicher weiterer nationaler Datenbanken
endlich eine Faktenbasis für die Schweiz» zu schaffen. 
Nachdem das Geschäft im Juni 2019 von Verena Herzog (svp, TG) bekämpft worden war,
befasste sich der Nationalrat in der darauffolgenden Herbstsession damit.
Gesundheitsminister Berset äusserte sich positiv zum Geschäft. Um die
Gesundheitsversorgung in der Schweiz zu optimieren, bedürfe es Daten, die für die
gesundheitliche Situation der gesamten Schweizer Bevölkerung repräsentativ seien,
bezüglich lesbischen, schwulen und bisexuellen Menschen gebe es jedoch Lücken.
Aufgrund seiner Homosexualität besonderes Gehör fand in dieser Frage vermutlich
SVP-Ratsmitglied Hans-Ueli Vogt (svp, ZH). Er gab zu bedenken, dass Homosexualität bis
in die Siebzigerjahre als Krankheit gegolten habe und ein solcher Bericht womöglich zu
einem ähnlichen Ergebnis kommen könne. Dadurch würde die Entstigmatisierung

POSTULAT
DATUM: 26.09.2019
JOËLLE SCHNEUWLY
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wieder rückgängig gemacht und der «Opferstatus einer Gruppe, die nicht krank ist»,
verstärkt. 
Trotz diesen Worten wurde das Postulat mit 100 zu 90 Stimmen angenommen. Die
Fraktionen der Grünen, der SP und der GLP stimmten dem Vorstoss geschlossen zu, die
SVP-Faktion sprach sich geschlossen dagegen aus. Gespalten zeigten sich die
Fraktionen der FDP, CVP und BDP. Anders als Hans-Ueli Vogt stimmten die Nationalräte
Martin Naef (sp, ZH), Angelo Barrile (sp, ZH) und Hans-Peter Portmann (fdp, ZH), die
ebenfalls homosexuell sind, für das Postulat. 33

Die APK-NR forderte den Bundesrat im Mai 2020 mittels Postulat dazu auf, in einem
Bericht mögliche Massnahmen zur Eindämmung von Zoonosen und zur Bekämpfung
ihrer Ursachen aufzuzeigen, welche die Schweiz im Zusammenhang mit der Strategie
der Internationalen Zusammenarbeit 2021–2024 ergreifen kann. Bei Zoonosen handelt
es sich um Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, Tollwut oder Covid-19. Sie können
zwischen Mensch und Tier übertragen werden. 
In seiner Stellungnahme vom September 2020 beantragte die Landesregierung die
Annahme des Postulats. Diesem Antrag kam der Nationalrat in der darauffolgenden
Session stillschweigend nach. 34

POSTULAT
DATUM: 21.09.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Im Mai 2020 verlangte Andrey Gerhard (gp, FR) in einem Postulat mehr Informationen
zur Datengrundlage in der Corona-Pandemie. Dazu solle der Bundesrat in einem
Bericht den aktuellen Stand der Erhebung und Bearbeitung der Covid-19-Fallzahlen
sowie der Kapazität und Belegung der Spitalinfrastrukturen skizzieren, wobei der
Bericht auch Auskunft über die zeitliche Verfügbarkeit der Daten, die Datenqualität
oder die Übermittlung der Daten geben soll. In Anbetracht der Open Data Strategie des
Bundes solle zudem festgehalten werden, «welche technischen und organisatorischen
Massnahmen notwendig wären», um die Datenqualität zu verbessern, und wie zukünftig
auch Informationen zu Prozessen und zur Sammlungsinfrastruktur zugänglich gemacht
werden können. Der Bundesrat erachtete die Forderung als berechtigt und empfahl das
Postulat zur Annahme. Stillschweigend sprach sich der Nationalrat in der Herbstsession
2020 für den Vorstoss aus. 35

POSTULAT
DATUM: 25.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

Jean-Pierre Grin (svp, VD) forderte den Bundesrat mittels Postulat dazu auf abzuklären,
ob Ethanol in die Liste der für die wirtschaftliche und gesundheitliche
Versorgungssicherheit des Landes notwendigen Produkte aufgenommen werden soll.
Durch die Covid-19-Pandemie sei der Stellenwert von Ethanol im Gesundheitssektor
und in der chemischen Industrie ersichtlich geworden. Das Produkt werde auch in den
kommenden Jahren von grosser Bedeutung sein, daher müsse es «für die
Landesversorgung [als] unverzichtbares Gut eingestuft werden». In seiner
Stellungnahme erklärte der Bundesrat, er habe bereits im Zusammenhang mit den
Motionen Burgherr (svp, AG; Mo. 20.3197) und Gigon (gp, VD; Mo. 20.3448) angekündigt,
die Pflichtlagerhaltung im Zuge der Covid-19-Krise neu zu bewerten. Der Bundesrat
beabsichtige, die existierende Übergangslösung ab 2022 durch eine Ethanol-
Pflichtlagerhaltung abzulösen. Das WBF sei bereits mit der Ausarbeitung eines
Verordnungsentwurfes zu den Ethanol-Pflichtreserven betraut worden; die
entsprechende Vernehmlassung werde noch 2021 gestartet. Die Landesregierung
beantragte daher, das Postulat abzulehnen. Dem kam der Nationalrat in der
Wintersession 2020 denn auch stillschweigend nach. 36

POSTULAT
DATUM: 18.12.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

In der Frühjahrssession 2021 beschäftigte sich der Nationalrat mit einem Postulat
Reynard (sp, VS), welches die Prüfung einer möglichen Anpassung des UVG forderte, um
das Burnoutsyndrom als Berufskrankheit anzuerkennen und dessen Prävention zu
fördern. Reynard hatte das Postulat als eine Art Kompromiss eingereicht, nachdem
seine parlamentarische Initiative «Das Burnoutsyndrom als Berufskrankheit
anerkennen» abgelehnt worden war. In seiner eingereichten Begründung wie auch
während der Ratsdebatte führte der Postulant aus, dass neuste Zahlen zeigten, dass
seit 2012 ein Anstieg der Absenzen am Arbeitsplatz aufgrund psychischer Probleme um
50 Prozent zu verzeichnen sei. Das UVG decke das Burnoutsyndrom jedoch nicht ab,
weil dieses nicht als Berufskrankheit anerkannt werde. Somit befänden sich Personen,
die am Syndrom litten, in einer «nicht wirklich anerkannt[en]» Situation und könnten
häufig lediglich von einer beschränkten finanziellen Absicherung durch die OKP

POSTULAT
DATUM: 10.03.2021
JOËLLE SCHNEUWLY
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ausgehen. Oft würden sie als depressiv eingestuft, was aber nicht einer Burnout-
Erkrankung entspreche. Wie bereits von mehreren europäischen Ländern festgestellt
und in deren Gesetzgebung angepasst, bestehe vielmehr ein Zusammenhang mit den
am Arbeitsplatz vorherrschenden Bedingungen. Der Bundesrat beantragte die Annahme
des Postulats.
Ursprünglich war die Behandlung des Geschäfts bereits für die Wintersession 2020
vorgesehen gewesen, das Anliegen war jedoch von Diana Gutjahr (svp, TG) bekämpft
worden. Als es sodann in der Frühjahressession 2021 behandelt wurde, argumentierte
Gutjahr, dass ein Burnout nicht kausal auf eine berufliche Tätigkeit zurückgeführt
werden könne. Es handle sich gewöhnlich um eine «multifaktoriell verursachte
Krankheit». Eine Ableitung psychischer Probleme von der Arbeitstätigkeit komme einem
«Misstrauensvotum den Arbeitgebern» und -geberinnen gleich. Gesundheitsminister
Berset hingegen unterstützte das Geschäft. Beim Burnout handle es sich um eine
ständig zunehmende Realität. Es sei daher zentral, über eine Reflexionsgrundlage zu
verfügen, welche es einem erlaube zu sehen, ob – und falls ja, wo – Handlungsbedarf
bestehe. Eine Mehrheit der grossen Kammer schienen die Worte Gutjahrs allerdings
mehr zu überzeugen. Mit 96 zu 87 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) stimmte der
Nationalrat gegen das Postulat, wobei die bürgerlichen Fraktionen mehrheitlich
respektive geschlossen (SVP) eine ablehnende Haltung einnahmen, während sich die
Ratslinke und die GLP-Fraktion für das Begehren aussprachen. 37

Mittels Postulat forderte Daniel Frei (sp, ZH) den Bundesrat zu einer Bestandsaufnahme
der Situation der unfreiwilligen Einsamkeit in der Schweiz auf. Weiter soll aufgezeigt
werden, wie dieses Phänomen auf politischer Ebene angegangen werden könnte. Der
Postulant begründete sein Geschäft mit Studien aus Deutschland, dem Vereinigten
Königreich und den Vereinigten Staaten, gemäss welchen ein erheblicher
Bevölkerungsanteil – tendenziell vor allem ältere Personen – mit unfreiwilliger
Einsamkeit zu kämpfen habe. Einsamkeit könne zu physischen und psychischen
Erkrankungen führen und «negative soziale Auswirkungen» sowie finanzielle Folgen
haben. In den besagten Staaten versuche man dem Problem mit gezielten Kampagnen
und der Formulierung von Einsamkeitspolitiken zu begegnen. Es sei davon auszugehen,
dass die Situation in der Schweiz vergleichbar sei. Der Bundesrat bekräftigte in seiner
Stellungnahme die Bedeutung «[s]oziale[r] Teilhabe […] für eine gute psychische
Gesundheit». Angesichts der diesbezüglich bereits unternommenen Anstrengungen –
etwa im Zusammenhang mit der Strategie Gesundheit 2020 – sei er jedoch Ansicht,
dass es keines spezifischen Berichts bedürfe. Das Postulat kam in der Sondersession
2021 in den Nationalrat. Melanie Mettler (glp, BE), welche das Geschäft zwischenzeitlich
übernommen hatte, verzichtete auf ein Votum, woraufhin das Anliegen diskussionslos
mit 95 zu 85 (bei 2 Enthaltungen) abgelehnt wurde. Während die Ja-Stimmen aus dem
Lager der geschlossen stimmenden SP-, GLP- und Grünen-Fraktion sowie von 7
Mitgliedern der Mitte-Fraktion stammten, sprachen sich neben 18 Parlamentarierinnen
und Parlamentariern der Mitte-Fraktion auch die SVP- und die FDP-Fraktion
geschlossen respektive praktisch geschlossen gegen das Postulat aus. 38

POSTULAT
DATUM: 05.05.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Die WBK-NR reichte im April 2021 mit 14 zu 8 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) ein Postulat
mit dem Titel «Psychische Gesundheit unserer Jugend stärken» ein. Konkret forderte
sie die Erstellung eines dringlichen Berichts zu den Auswirkungen der Coronakrise auf
die psychische Gesundheit ebengenannter Gruppe, zu Massnahmen zu deren Wahrung
sowie zur Sicherstellung der entsprechenden Versorgung von Kindern und
Jugendlichen. Anlässlich der Sommersession 2021 nahm sich der Nationalrat des
Geschäfts an. Kommissionssprecherin Sandra Locher Benguerel (sp, GR) erklärte, eine
Mehrheit der Kommission erachte es als zentral, einen bis anhin fehlenden
Gesamtüberblick über die vorliegende Lage in der Schweiz zu schaffen. Fachkäfte und
-gremien würden immer wieder Besorgnis über die psychische Gesundheit von Kindern
und Jugendlichen bekunden. Nadja Umbricht Pieren (svp, BE) führte indes für die
Kommissionsminderheit aus, dass sie es zwar nicht verneine, dass es sich um eine
anspruchsvolle Zeit für die betroffene Altersgruppe handle. Dennoch gehe sie davon
aus, dass sich der Grossteil der Personen schnell wieder erholen werde. Bei Kindern
und Jugendlichen, bei welchen dies nicht der Fall sei, sei die Krankheit allenfalls durch
die Pandemie ausgelöst, nicht aber verursacht worden. Sie sehe daher keine
Notwendigkeit für einen Bericht. Anderer Meinung war Gesundheitsminister Berset. Er
betonte, der Bundesrat habe in seinen Corona-Massnahmen ein besonderes
Augenmerk auf die Gesundheit und Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen gelegt. Nach der ersten Welle sei es beispielsweise nicht mehr zu

POSTULAT
DATUM: 16.06.2021
JOËLLE SCHNEUWLY
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Schulschliessungen gekommen und man habe die finanzielle Unterstützung für
Angebote wie denjenigen von Pro Juventute ausgebaut. Trotz dieses Fokus sei es im
Interesse des Bundesrates, zu wissen, was passiert sei und auf welche Weise sich dies
korrigieren lasse. Damit wolle die Landesregierung auch der Kritik begegnen, die ihr
gegenüber – teilweise politisch motiviert – geäussert worden sei. Folglich beantrage der
Bundesrat die Annahme des Postulats. Die grosse Kammer kam diesem Antrag mit 116 zu
59 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) nach. 39

Mittels eines Postulats ersuchte Baptiste Hurni (sp, NE) den Bundesrat, einen Bericht
zum psychischen Gesundheitszustand der Schweizerinnen und Schweizer zu erstellen.
Das Geschäft wurde in der Sommersession 2021 von Therese Schläpfer (svp, ZH)
bekämpft. Sie war der Ansicht, dass das Erteilen von psychologischen Ratschlägen nicht
in den Aufgabenbereich des Bundes falle und die psychischen Folgen der Pandemie
nicht durch die Pandemie, sondern durch die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen
verursacht worden seien. Der Nationalrat behandelte den Vorstoss im darauffolgenden
September. Hurni erklärte, dass sich die Covid-19-Pandemie und die damit
verbundenen Massnahmen wie die Lockdowns oder die sozialen und kulturellen
Einschränkungen gemäss Ärzteschaft negativ auf die psychische Gesundheit der
Bevölkerung ausgewirkt hätten. In besonderem Masse gelte dies für diejenigen
Personen, die bereits vor der Pandemie gefährdet gewesen seien. Da es bisher aber an
soliden und verlässlichen Daten fehle, die nötig seien, um im Bedarfsfall angemessene
Massnahmen zu ergreifen, solle der Bund diesbezüglich eine ausführliche Studie
erstellen. Gesundheitsminister Berset unterstrich die Notwendigkeit verlässlicher
Informationen, aufgrund derer Entscheidungen getroffen werden könnten. Im Namen
des Gesamtbundesrats erklärte er sich dazu bereit, dem vom Postulanten geforderte
Anliegen auf Basis der Arbeit einer bereits existierenden Arbeitsgruppe und einer
Studie, welche vom BAG in Auftrag gegeben worden war, Rechnung zu tragen. Daher
empfahl er das Postulat zur Annahme. Die grosse Kammer kam dieser Aufforderung mit
101 zu 78 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) nach. Während die Fraktionen der SP, GLP,
Grünen und der Mitte geschlossen oder grossmehrheitlich für das Postulat stimmten,
sprachen sich die FDP- und SVP-Fraktionen geschlossen respektive mit einer Ausnahme
gegen das Postulat aus. 40

POSTULAT
DATUM: 16.09.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Per Postulat forderte Christoph Eymann (lpd, BS) den Bundesrat auf, einen Bericht
bezüglich Massnahmen gegen die Gefährdung der Gesundheit von Kindern durch
Knopfbatterien auszuarbeiten. Verschluckt ein Kind eine entsprechende Batterie,
könne dies Konsequenzen wie Verätzungen der Speise- und Luftröhre haben, die mit
bleibenden Schäden oder gar dem Tod einhergingen. Aus diesem Grund habe es sich
eine Arbeitsgruppe aus Kinderärztinnen und -ärzten zur Aufgabe gemacht, ausgehend
vom «Welt-Knopfbatterie-Tag» neben Eltern und Lehrpersonen auch die Industrie und
die Politik für die Problematik zu sensibilisieren. Mögliche Massnahmen seien etwa
Verschluss-Sicherungen an Geräten oder die Einführung von «Fabrikationsnormen
ohne Gefährdungspotential». Es sei nun an der Politik, das Anliegen der Arbeitsgruppe
zu unterstützen. In seiner Stellungnahme erklärte sich der Bundesrat zu einer Analyse
bereit und beantragte die Annahme des Postulats. Stillschweigend folgte der
Nationalrat diesem Antrag in der Herbstsession 2021. 41

POSTULAT
DATUM: 01.10.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Ärzte und Pflegepersonal

Der Ständerat überwies ein Postulat Seiler (svp, SH), welches den Bundesrat ersucht,
gerade auch im Hinblick auf den freien Personenverkehr in Europa die Überführung der
heute beim Schweizerischen Roten Kreuz angesiedelten Berufsausbildung im
Pflegebereich in die Kompetenz des Bundes zu prüfen. 42

POSTULAT
DATUM: 04.03.1997
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat nahm ein Postulat Zäch (cvp, AG) an, das den Bundesrat ersucht, für
eine Verankerung medizinethischen und medizinrechtlichen Wissens in der
medizinischen Ausbildung zu sorgen. 43

POSTULAT
DATUM: 30.09.2002
MARIANNE BENTELI
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2006 hatte die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeinmedizin eine mit über
300'000 Unterschriften versehene Petition (06.2009) eingereicht, die eine Stärkung
und Sicherung der Hausarztmedizin verlangt. Die zuständige Kommission des
Ständerates hatte eine Vertretung der betroffenen Ärzteschaft angehört und die
Verwaltung mit einem Bericht über die heutige Situation beauftragt. Dieser kam zum
Schluss, bei einer Dichte von zwei Ärzten auf 1000 Einwohner könne momentan nicht
von einem Ärztemangel gesprochen werden, wobei allerdings die rund 30%-ige
Zunahme seit 1990 in erster Linie bei den Spezialisten festgestellt werden könne. Der
Zulassungsstopp habe aber zu einer allgemeinen Verunsicherung bei den jungen
Spitalärztinnen und -ärzten geführt und viele davon abgehalten, den Übertritt in eine
freie Praxis in Erwägung zu ziehen. Angesichts der heutigen Altersstruktur bei den
Hausärzten könnte dies zumindest in den Randregionen in den nächsten Jahren zu
einer potenziell prekären Lage führen. Die Kommission beantragte deshalb dem Plenum
Annahme der Petition und unterstützte das Anliegen mit einem Postulat, das den
Bundesrat beauftragt, zusammen mit den Kantonen Massnahmen zur Aufwertung der
Hausarztmedizin zu prüfen. Der Bundesrat verwies auf bereits in die Wege geleitete
Verbesserungen, welche allerdings zur Umsetzung Zeit bräuchten, weshalb er das
Postulat als weitgehend erfüllt nicht annehmen wollte. Die Ratsmehrheit befand aber,
hier könnten noch mehr Anstrengungen unternommen werden und nahm sowohl die
Petition wie das Postulat einstimmig an. 44

POSTULAT
DATUM: 13.06.2007
MARIANNE BENTELI

Ein Postulat Cramer (gp, GE) beauftragte den Bundesrat, dem Parlament einen Bericht
vorzulegen, in dem die Stellung der Allgemeinmediziner und -medizinerinnen in der
Schweiz, ihre Rolle im Gesundheitswesen und die Bedeutung einer angemessenen
Entlohnung ihrer Leistungen, insbesondere der Laboranalysen, für sie selbst und für das
Gesundheitssystem untersucht werden. Gegen den Willen des Bundesrates, welcher
der Ansicht war, dass dem Anliegen des Postulates bereits hinreichend Rechnung
getragen werde, wurde es im Ständerat mit 20 zu 3 Stimmen angenommen. 45

POSTULAT
DATUM: 04.06.2009
LINDA ROHRER

Die grosse Kammer nahm im Berichtsjahr zwei Postulate Heim (sp, SO) an. Erstens
wurde der Bundesrat beauftragt, zu prüfen, wie eine bedarfsgerechte Zahl an
Ausbildungs- und Praktikumsplätzen im Pflege- und Betreuungsbereich bereitgestellt
werden kann. Die Regierung zeigte sich der Herausforderung in der
Nachwuchssicherung der Pflegefachkräfte bewusst und hatte das Postulat zur
Annahme empfohlen. Zweitens (Po. 10.3128) verlangte Heim, dass die Attraktivität der
Ausbildungen im Pflege- und Betreuungsbereich und die Anzahl der Abschlüsse in der
beruflichen Grundbildung und auf Tertiärstufe erhöht sowie die Abhängigkeit von im
Ausland ausgebildeten Fachkräften reduziert werden soll. 46

POSTULAT
DATUM: 18.06.2010
LUZIUS MEYER

Der Zulassungsstopp für Ärztinnen und Ärzte wurde im Berichtsjahr in diversen
Geschäften angesprochen. Zunächst wollte Nationalrat Rossini (sp, VS) in einem
Postulat den Bundesrat beauftragen zu untersuchen, wie sich das Ende des
Zulassungsstopps für Ärztinnen und Ärzte (Bedürfnisklausel) auf die Ärztedemographie
in den Kantonen auswirke. Das Anliegen wurde aufgenommen, da nach Auslaufen der
Bedürfnisklausel per Ende 2011 unklar geblieben war, welche Auswirkungen diese
Praxisänderung hatte. Klar war einzig, dass seit deren Ablauf in den Kantonen zahlreiche
Bewilligungsgesuche für die Berufsausübung eingegangen waren. Hinsichtlich der
Ärztedemographie stelle sich ausserdem die Frage nach der regionalen Verteilung der
Arztpraxen. Die Attraktivität der Städte und Agglomerationen führe zu zwei
problematischen Entwicklungen, nämlich zu einem Überangebot in städtischen und zu
einem Unterangebot in ländlichen Gebieten. Der Postulant forderte gleichzeitig eine
umfassende Diskussion zur Regulierung der ambulanten medizinischen Versorgung. Der
Bundesrat zeigte sich den Bedenken bewusst und anerkannte auch, dass eine
Evaluation der Folgen wichtige Informationen über die Entwicklung der Situation liefern
könnte. Das Postulat wurde im Nationalrat stillschweigend angenommen. 47

POSTULAT
DATUM: 15.06.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Mit einem im Juni des Berichtsjahres vom Nationalrat überwiesenen Postulat Schmid-
Federer (cvp, ZH) wird der Bundesrat beauftragt zu prüfen, wie die rechtlichen
Rahmenbedingungen für Pendelmigrantinnen, die in Schweizer Privathaushalten
Altersbetreuungsdienste leisten, verbessert werden können. Es ist beobachtet worden,
dass Care-Arbeit zunehmend durch Pendelmigrantinnen aus Deutschland und den
osteuropäischen EU-Staaten übernommen wird. Die geltenden rechtlichen
Rahmenbedingungen für diesen neu entstandenen Arbeitsmarkt seien diffus, teilweise
lückenhaft und böten ungenügenden Arbeitnehmerschutz. Die Postulantin merkte an,
dass mit einer zunehmenden Nachfrage nach Betreuungspersonal in Privathaushalten
der Erlass rechtlicher Rahmenbedingungen unerlässlich sei. Der Bundesrat teilte das
Anliegen uneingeschränkt und beantragte dessen Annahme, die durch den Rat
stillschweigend erfolgte. 48

POSTULAT
DATUM: 15.06.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

In einem Postulat Cassis (fdp, TI) wurde der Bundesrat im September beauftragt, Task
Shifting als Möglichkeit für die Gewährleistung einer qualitativ hochstehenden und
finanzierbaren medizinischen Grundversorgung in der Schweiz zu analysieren. Task
Shifting umschreibt die Übertragung von Aufgaben, welche üblicherweise von Ärzten
bewältigt werden, auf Personen im Gesundheitsbereich mit einer geringeren
medizinischen Ausbildung. Dieses ressourcenschonende Instrument werde weltweit
zunehmend eingesetzt, so der Tessiner Arzt. Insbesondere Hausärzte müssten sich
zunehmend mit Lappalien befassen, weswegen eine Kompetenzübertragung zu prüfen
sei. Die Integration dieser Berufe in die medizinische Grundversorgung sei
unentbehrlich: Interprofessionelle Versorgungsmodelle seien gefragt. Pflegepersonal,
Apotheker, Ernährungsberater und andere Fachberufe genössen heute erstklassige
Ausbildungen, sie würden allerdings nicht optimal eingesetzt. Durch die Übertragung
nichtärztlicher Aufgaben, könnten sich Mediziner auf das ärztliche Kerngeschäft
konzentrieren, was zusätzlich einen entscheidenden Beitrag gegen den Ärztemangel
leisten könne. Der Bundesrat fasste seine Antwort kurz: Er habe sich bereits in den
Beratungen über den Gegenvorschlag zur Volksinitiative „Ja zu Hausarztmedizin“ mit
der Thematik des Task Shiftings auseinander gesetzt und befürworte das Prinzip
weitgehend. Das Geschäft wurde diskussionslos angenommen. 49

POSTULAT
DATUM: 28.09.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Im September formulierte Nationalrat Cassis (fdp, TI) in einem Postulat die
Aufforderung, beim Zulassungsstopp die Fehler der Vergangenheit nicht zu
wiederholen. Damit sprach der Parlamentarier die Frage nach der Vereinbarkeit des
Ärztestopps mit der Personenfreizügigkeit an, konkret nach der im Gesetzestext
formulierten Bedingung, dass Ärzte neu drei Jahre in einer anerkannten
Weiterbildungsstätte in der Schweiz Medizin praktiziert haben müssen, bevor die
Befugnis zur Abrechnung der autonomen Krankenpflegeversicherung erteilt wird. Cassis
sah in der Wiedereinführung des Zulassungsstopps folgende Gefahren: Diskriminierung
junger Ärzte, heterogene Umsetzung durch die Kantone und bei den jungen Ärztinnen
und Ärzten die Förderung einer "Angestelltenkultur" statt eines freiberuflichen
Unternehmergeistes. Der Postulant schlug deshalb als Alternative zum Zulassungsstopp
eine Bestimmung im KVG vor, welche verlangen würde, dass Mediziner, welche eine
eigene Praxis eröffnen wollen, zuvor mindestens drei Jahre in einem anerkannten Spital
in der Schweiz gearbeitet haben müssen – unabhängig davon, ob sie eine ähnliche
Ausbildung im Ausland bereits absolviert haben. Noch bevor der Bundesrat zum
Postulat Stellung nehmen konnte, schickte Cassis ein weiteres Postulat (Po.12.3783)
nach, in dem er einen zweiten Vorschlag machte: Er stellte ein Auktionsmodell zur
Vergabe von Praxiskonzessionen für neue Arztpraxen als Alternative zum bisher
praktizierten Zulassungsstopp zur Diskussion. In einer periodisch wiederholten,
umgekehrten „holländischen Auktion“ würde ein Regulator der Ärzteschaft einen tiefen
Tarmed-Tarif vorschlagen und diesen stufenweise erhöhen, bis genug Ärzte sich
bereiterklärten, in einem bestimmten Versorgungsgebiet zu einem solchen Tarif tätig zu
sein. Zwar wäre in einem derartigen System das Problem der angebotsinduzierten
Nachfrage bei freien Kapazitäten nicht gelöst, und es liesse sich damit auch nicht die
optimale Anzahl Ärzte für ein Gebiet bestimmen. Dennoch hätte ein Auktionsmodell
gegenüber dem Ärztestopp verschiedene Vorteile: In Zentren mit hoher Ärztedichte
liessen sich die Kosten senken, während Randgebiete mit sich abzeichnender
Unterversorgung durch einen höheren Tarmed-Tarif attraktiver gemacht werden
könnten. Die Ergebnisse sollen in einem Bericht dargelegt werden. Der Bundesrat sei
sich der unerwünschten Auswirkungen der Zulassungsbeschränkung bewusst,
weswegen er die Zulassungsbestimmung vor einigen Jahren auch zeitlich begrenzt
habe. Nach deren Ablauf waren verschiedentlich Gesetzesentwürfe abgelehnt worden,

POSTULAT
DATUM: 14.12.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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welche an dessen Stelle hätten treten können. Der Bundesrat sah selbst ebenfalls
dringenden Handlungsbedarf in der Auseinandersetzung mit der steigenden Anzahl an
Leistungserbringern. Er beantragte die Annahme beider Postulate, was das Ratsplenum
denn auch stillschweigend tat. 50

Mit Annahme eines Postulats Recordon (gp, VD) wurde der Bundesrat beauftragt zu
prüfen, ob das Berufsgeheimnis in den Gesundheitsberufen transparent und kohärent
geregelt werden könnte. Kritisiert wurde besonders, dass in den Kantonen
unterschiedliche Normen gelten, obwohl das Berufsgeheimnis im
Medizinalberufegesetz umschrieben wird. Hinsichtlich der Mobilität der Beschäftigten
im Gesundheitswesen sei das ein schlechter Zustand, den es zu beheben gelte. Nach
Vorbild des Berufsgeheimnisses der Anwälte soll die Gesetzgebung für
Gesundheitsberufe schweizweit vereinheitlicht werden. Gegen den Willen des
Bundesrates wurde das Geschäft angenommen. Dieser hatte die Forderung in einer
Ausarbeitung des Gesundheitsberufegesetzes als teilweise erfüllt angesehen. Die
Ständeräte folgten dem Postulanten mit 21 zu 10 Stimmen. 51

POSTULAT
DATUM: 18.03.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER

In einem Postulat Heim (sp, SO) wurde der Bundesrat aufgefordert, gemeinsam mit den
Kantonen zu prüfen, wie das Problem der Restfinanzierung ausserkantonaler
Pflegeheimaufenthalte gelöst werden könnte. Grundsätzlich soll die Wahlfreiheit
betreffend Pflegeplatz für Bedürftige gewährleistet werden. Konkreter steht das Tilgen
einer entstehenden Restfinanzierung bei allfälligen Wohnsitzwechseln
Pflegebedürftiger im Fokus. Davon seien auch Empfänger von Ergänzungsleistungen
betroffen. Der Bund solle unterstützend auftreten, um Lösungen mit den Kantonen
herbeizuführen. In einem ähnlich lautenden Postulat Bruderer (sp, AG) (Po. 12.4099)
wurde die Klärung dieser Problematik ebenfalls aus dem Ständerat gefordert. Unter
Bekräftigung, dass entsprechende Regelungen im Krankenversicherungsgesetz
untergebracht werden sollen, beantragte der Bundesrat die Annahme dieser beiden
Postulate. Beide Räte folgten ihrer jeweiligen Postulantin und dem Bundesrat und
überwiesen die Geschäfte. (Vgl. hier) 52

POSTULAT
DATUM: 22.03.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Einen Bericht zur Rolle der Praxisassistentinnen im schweizerischen
Gesundheitssystem forderte ein Postulat Steiert (sp, FR), welches in der Herbstsession
im Nationalrat überwiesen wurde. Schwergewichtig soll dargelegt werden, welches
erstens die Erwartungen der Leistungserbringer an die Kompetenzen der medizinischen
Praxisassistentinnen (MPA) und der medizinischen Praxiskoordinatoren sind, ob
zweitens die Berufsausbildungen den Kompetenzerwartungen gerecht werden, ob
drittens leistungsverzerrende Konsequenzen der nichttarifären Abbildung eines
Grossteils ihrer Leistungen auftreten, und wie diesen, viertens, zu begegnen sei –
insbesondere im Bereich des „Chronic Care Managements“. Kernanliegen des
Postulates war es, Transparenz darüber zu schaffen, wer in der Patientenbehandlung
welche Leistungen erbringt, damit die Tarife die Kosten wie vorgesehen adäquat
abbilden. Die Leistungen der MPA auf ärztliche Anordnung sollen deshalb im KVG
sichtbar werden, was wiederum eine korrekte Abbildung in den Tarifen erlauben soll.
Die angesprochenen Leistungen umfassen unter anderem die Durchführung von
Laboruntersuchungen, Röntgenuntersuchungen, Medikamentenverabreichungen oder
Injektionen. Der Bundesrat sah indes weniger Handlungsbedarf, zeigte sich jedoch
bereit, die ersten beiden Anliegen zu beleuchten. In einer ausführlichen Stellungnahme
wurde erklärt, dass die konkrete Bewertung einzelner Leistungen, wie sie in den übrigen
zwei Punkten gefordert wird, nicht vom Bundesrat vorgenommen werden könne. Mit
Verweis auf die bundesrätliche Strategie Gesundheit 2020, wo ebenfalls eine
Auslegeordnung zu Ausbildung und Prozessstrukturen stattfinden soll, beantragte die
Regierung Ablehnung der Punkte drei und vier. Entsprechend entschied das
Ratsplenum. 53

POSTULAT
DATUM: 26.09.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Eine Übersicht über die rechtliche Gleichstellung der öffentlichen und privaten Spitex
zu erhalten, war das Bedürfnis der SGK des Nationalrates, die mit ihrem
entsprechenden Postulat eine Bestandsaufnahme vom Bundesrat verlangte. Sie nahm
damit ein älteres Anliegen auf. Dabei sollte besonderes Augenmerk auf allfällige
Ungleichbehandlungen der Kundinnen und Kunden privater und öffentlicher
Spitexorganisationen bezüglich deren Rechte und Pflichten gelegt werden.
Finanzierung, Mehrwertsteuer, die Qualität der Leistungen, Anstellungsbedingungen
sowie Modalitäten über den Ausbildungsstand der Pflegenden sollten im geforderten
Bericht erläutert werden. Ebenso sollte die Versorgungssicherheit thematisiert werden.
Einstimmig hatte sich die Kommission entschlossen, dieses Postulat einzureichen. Ihre
Sprecherin Herzog (svp, TG) verdeutlichte die Beweggründe für diesen Schritt mit der
demografischen Entwicklung und den daher rührenden Herausforderungen für die
Pflege und die Altershilfe. Grundsätzlich werde davon ausgegangen, dass es sowohl
privater, als auch öffentlicher Dienstleister bedürfe, die Rahmenbedingungen für deren
Tätigkeiten müssten jedoch abgesteckt werden. Gerade in Entlöhnungsfragen und
buchhalterischen Bestimmungen zu Mehrwertsteuerpflicht und Subventionierung
müsse Klarheit geschaffen werden. Die Kommission stützte sich für ihren Ausblick auch
auf eine Studie der Universität Basel, gemäss welcher die Kosten im Pflegebereich bis
2035 beträchtlich steigen und jährlich über CHF 30 Mrd. betragen werden. Gegenüber
dem Jahr 2012 entspreche dies einem Plus von 177 Prozent – eine „Kostenexplosion”,
vor der Herzog und mit ihr die Kommission warnen wollte. In ihrem Votum wurde auch
die Marktsituation angesprochen, die momentan neuen Modellen hinderlich sei.
Insofern müsse man sich vergegenwärtigen, wie auch eine Versorgungslücke in der
Pflege verhindert werden könne.
Der Bundesrat wollte von diesem Auftrag nichts wissen respektive verwies auf laufende
Projekte, wie die Evaluation der Neuordnung der Pflegefinanzierung, zu welcher der
Schlussbericht zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorgelegt worden war. Zudem gab die
Regierung auch zu bedenken, dass die Reglementierung von Spitexorganisationen Sache
der Kantone sei, weswegen die Bundesgesetzgebung ohnehin nur beschränkte Wirkung
entfalten könne. Einen Bericht zu erstellen sei daher nicht nötig. Gesundheitsminister
Berset erwähnte im Rahmen der Behandlung des Postulats im Nationalrat in puncto
Mehrwertsteuerpflicht auch noch einmal die Ansicht der Regierung, wie sie bereits zu
einem älteren Geschäft formuliert worden war und offensichtlich immer noch ihre
Gültigkeit hatte: Steuerausnahmen beeinträchtigten die Wettbewerbsneutralität der
Mehrwertsteuer, was zu Wettbewerbsverzerrungen führen könne. Gegen den Willen der
Regierung wurde das Postulat vom Plenum aber mit 114 zu 61 Stimmen und 7
Enthaltungen gutgeheissen. 54

POSTULAT
DATUM: 13.03.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Barbara Gysi (sp, SG) reichte im Juni 2017 ein Postulat ein, in welchem sie die
Ausarbeitung eines Berichts zu den Auswirkungen der Digitalisierung auf die
Gesundheitsberufe in der Schweiz forderte. Darin sollen die Veränderungen in
verschiedenen Bereichen wie unter anderem der Aus- und Weiterbildung, den
Arbeitsbedingungen und den Infrastrukturen untersucht werden. Ebenfalls sollen die
Auswirkungen auf wiedereinsteigende Fachkräfte geprüft und Bezug auf den Bericht
zum Postulat Reynard (sp, VS; Po. 15.3854) genommen werden. Gysi begründete ihren
Vorstoss damit, dass Gesundheitsberufe im Zusammenhang mit E-Health besonders
durch die Digitalisierung beeinflusst würden. Die Digitalisierung stelle eine Chance dar,
um Herausforderungen bezüglich Pflege erfolgreich begegnen zu können. Allerdings
bedürfe dies Schulungen und Wissensvermittlung, wobei auch der Umgang mit
sensiblen Daten ein Thema sein müsse. Für die Gesundheitsfachkräfte stünden unter
anderem die Veränderung des Berufsbildes sowie Aus- und Weiterbildungen im Fokus.
Die Digitalisierung sei aber auch für die Patientinnen und Patienten und ihre
Angehörigen von Relevanz, da sie auch auf die Behandlung einen Einfluss habe. Weiter
betonte Gysi, dass die Digitalisierung keinen Pflegeleistungsabbau bewirken dürfe.
Vielmehr sollen die freiwerdenden Kapazitäten für die Steigerung der
Betreuungsqualität genutzt werden. Der Bundesrat empfahl das Geschäft zur Annahme.
Die Prüfung der vom Postulat geforderten Punkte sowie deren Umsetzung könne im
Zusammenhang mit der Strategie E-Health Schweiz 2.0, die zurzeit durch Bund und
Kantone erarbeitet werde, durchgeführt werden. Diskussionslos und stillschweigend
folgte der Nationalrat in der Herbstsession 2017 dem Bundesrat und stimmte dem
Vorstoss zu. 55

POSTULAT
DATUM: 29.09.2017
JOËLLE SCHNEUWLY

01.01.65 - 01.01.22 16ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Im Dezember 2017 reichte Rebecca Ruiz (sp, VD) ein Postulat ein, mit welchem sie den
Bundesrat beauftragen wollte, die Förderung der ärztlichen Zweitmeinung zu
konkretisieren. Es solle dabei unter anderem geprüft werden, welche finanziellen
Auswirkungen generell vorgesehene ärztliche Zweitmeinungen auf lange Sicht hätten,
welche Massnahmen zur Sensibilisierung und Unterstützung der Patienten für ein
zweites ärztliches Gutachten erforderlich seien und inwiefern es zweckmässig sei,
durch die Tarifpartner eine eigene Position für die ärztliche Zweitmeinung zu schaffen.
Zudem müsse begutachtet werden, wie man bei Ärztinnen und Ärzten auf höhere
Akzeptanz gegenüber der Zweitmeinung, einem Patientenanliegen, stossen könne und
welche gesetzlichen Änderungen allenfalls vonnöten seien. Gemäss der Postulantin
werde die Förderung der ärztlichen Zweitmeinung bereits im Bericht der
Expertengruppe zur Dämpfung des Kostenwachstums im Gesundheitswesen als
mögliche Sparoption behandelt. Weiter sei die Schweiz der OECD zufolge Teil der
Ländergruppe mit den meisten Hüft- und Knieersatzoperationen pro 100'000
Einwohner. Dies deute darauf hin, dass es zu unnötigen Operationen käme; die
Förderung ärztlicher Zweitmeinungen könnte diese verhindern und zu wirksameren
Behandlungen führen. So würden nicht nur Folgerisiken vermieden, sondern auch eine
Kostensenkung der OKP realisiert, was eine Dämpfung der Gesundheitskosten wie auch
eine Qualitätssteigerung des schweizerischen Gesundheitssystems bewirken würde.
Da der Bundesrat infolge des bereits von Ruiz erwähnten Berichtes beschlossen hatte,
sich verstärkt um eine Kostendämpfung im Gesundheitswesen zu bemühen, beantragte
er die Annahme des Postulates. Das EDI sei mit der Prüfung der im Bericht
vorgeschlagenen Massnahmen und dem Vorlegen von Umsetzungsvorschlägen
beauftragt worden. In diesem Zusammenhang würden die im Postulat Ruiz gestellten
Fragen ebenfalls geprüft werden.
Stillschweigend folgte der Nationalrat Mitte März 2018 der Empfehlung des Bundesrates
und nahm das Postulat an. 56

POSTULAT
DATUM: 16.03.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

In der Herbstsession 2018 nahm der Nationalrat ein Postulat Marchand-Balet (cvp, VS)
an, mit welchem der Bundesrat dazu beauftragt wurde, einen Bericht über die
Qualitätssicherung in der Pflege und die Sicherheit der Patientinnen und Patienten
auszuarbeiten. Dabei sollte auf den Pflegepersonalmangel und die damit verbundenen
Gefahren wie auch auf Massnahmen und rechtliche Regelungen, die andere Länder
diesbezüglich getroffen haben, eingegangen werden. Zwar stehe die Schweiz im
Vergleich zum Ausland noch «einigermassen gut» da, aber trotzdem habe sich die
Situation tendenziell verschlechtert, erklärte die Postulantin. So seien von den Ende
2017 über 11'000 ausgeschrieben Stellen zum Einreichungszeitpunkt des Postulates
(Juni 2018) immer noch mehr als die Hälfte unbesetzt gewesen. Auch der Bedarf an
Lernenden könne nicht befriedigend gedeckt werden (Fachfrau / Fachmann
Gesundheit: 75 Prozent Deckung; Pflegefachpersonen: 43 Prozent Deckung).
Gesundheitseinrichtungen würden vermehrt im Ausland nach Personal suchen oder
stellten weniger gut ausgebildete Personen ein. Dadurch könnten sie zwar Kosten
sparen, erklärte die Postulantin, dieses Vorgehen sei aber «hinsichtlich der
Qualitätssicherung bedenklich» – zeigten internationale Studien doch, dass die Zahlen
an Komplikationen und die Mortalitätsrate bei Pflegefachpersonalmangel zunähmen. 
Der Bundesrat anerkannte in seiner Stellungnahme die Problematik und beantragte die
Annahme des Postulates. Stillschweigend folgte die grosse Kammer diesem Antrag. 57

POSTULAT
DATUM: 28.09.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

In seinem Bericht über Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte im Jahre 2018
beantragte der Bundesrat das Postulat Gysi (sp, SG) «Auswirkungen der Digitalisierung
auf die Gesundheitsberufe» zur Abschreibung. Die Anliegen des Geschäfts würden
durch die im Dezember 2018 verabschiedete «Strategie eHealth Schweiz 2.0
2018–2022» erfüllt. In der Folge schrieb der Nationalrat das Geschäft in der
Sommersession 2019 ab. 58

POSTULAT
DATUM: 18.06.2019
JOËLLE SCHNEUWLY
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Medikamente

Der Nationalrat überwies ein Postulat Hubmann (sp, ZH), welches den Bundesrat
ersucht, im Rahmen der gesamtschweizerischen Stop-Aids-Kampagne eine Kampagne
speziell für die Zielgruppe der heterosexuellen Männer durchzuführen. Hubmann
begründete dies damit, dass die Neuansteckungen mit dem HI-Virus zwar generell
rückläufig seien, dass sie aber gerade in der heterosexuellen Bevölkerung zugenommen
hätten. Eine Kampagne für Männer sei deshalb angebracht, weil es Situationen gebe, in
denen sich Frauen nicht aktiv schützen könnten, beispielsweise wenn ihnen die Männer
ihre gelegentlichen ausserpartnerschaftlichen Sexualkontakte verschweigen. 59

POSTULAT
DATUM: 10.10.1997
MARIANNE BENTELI

Das Postulat Ingold (evp, ZH) zu Human Enhancement wurde Mitte 2015 abgeschrieben,
da die aufgegriffenen Forderungen inzwischen erfüllt wurden. Der in der
bundesrätlichen Antwort auf das Postulat in Aussicht gestellte Bericht
(«Leistungssteigernde Arzneimittel») wurde am 6.11.2014 publiziert, womit dieses
Geschäft erledigt wurde.
Der Bericht enthält eine Auslegeordnung über Neuroenhancement und die
therapeutische Anwendungen solcher methylphenidathaltigen Arzneimittel, wobei der
Fokus auf verschreibungspflichtige Pharmaka gelegt wurde. Der Bericht geht davon aus,
dass etwa 4 Prozent der erwerbstätigen oder sich in Ausbildung befindlichen
Bevölkerung mindestens einmal verschreibungspflichtige Arzneimittel zur
Stimmungsaufhellung oder Leistungssteigerung eingenommen hat, ohne jedoch eine
medizinische Indikation zu haben. Dies entspreche jedoch noch keinem
problematischen Konsum und die Verbreitung sei ebenfalls nicht besorgniserregend.
Die verfügbaren Daten liessen aber andererseits keine genaueren Rückschlüsse zu. Der
Bundesrat äusserte im Bericht gleichwohl seine Absicht, die Entwicklung betreffend die
Nutzung und Verschreibung von Neuroenhancern zu verfolgen. Ebenso solle die
Verwendung von leistungssteigernden Substanzen in der Nationalen Strategie Sucht
mitberücksichtigt werden, was wiederum eine Abdeckung über die Suchthilfe
ermöglichen könne. Davon versprach sich die Regierung eine frühzeitige Debatte zu
solchen Medikamenten mit der Chance, bei auftretenden Problemen rasch Handeln zu
können. 
Die Nutzung und Verschreibung von methylphenidathaltigen Arzneimitteln stehe in
starkem Zusammenhang mit ADHS. 3 bis 5 Prozent der Jugendlichen in der Schweiz
seien von diesem Leiden betroffen. Rund ein Viertel davon werde mit solchen
Medikamenten behandelt. Dabei sei aber eine Zunahme zu verzeichnen, was jedoch vor
allem auf eine vermehrte Nutzung durch erwachsene Personen zu erklären sei. Die
Abgabe an Kinder und Jugendliche verharre auf stagnierendem Niveau. Gemäss
Bundesrat sei diese Behandlungsrate adäquat.
Abschliessend zeigte die Regierung vier Handlungsempfehlungen auf. Bezüglich
Neuroenhancement gelte es ein Monitoring aufzubauen und zu prüfen, welche
Anpassungen im Suchtmonitoring Schweiz nötig seien, um die Entwicklungen in diesem
Bereich abzubilden. Ferner gelte es auch, Neuroenhancement in die Suchtprävention
aufzunehmen. Bezüglich der therapeutischen Anwendung von methylphenidathaltigen
Arzneimitteln wurde das BAG beauftragt, die Entwicklungen zu beobachten und
regelmässig zu kommunizieren. Zudem müsse bezüglich des Einsatzes von solchen
Substanzen die Qualitätssicherung hochgehalten werden, wofür eine Arbeitsgruppe
Ritalin federführend aktiv werde. Dafür werde eine Datenbank in der Kinderheilkunde
fortgeführt. 60

POSTULAT
DATUM: 15.06.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Ständerätin Liliane Maury Pasquier (sp, GE) wollte den Bundesrat mittels Postulat zur
Ausarbeitung eines Berichtes über die reproduktionsschädigende Wirkung des
Antieptileptikums Depakine und dessen Generika bzw. des Wirkstoffes Valproat
beauftragen. Laut der Postulantin würden 10 Prozent der Kinder von Frauen, welche
während der Schwangerschaft Valproat einnahmen, mit Missbildungen wie einer Spina
bifida oder einem Herzfehler geboren. 30 bis 40 Prozent wiesen Entwicklungsstörungen
auf. Obwohl die Effekte von Depakine, welches vor fünfzig Jahren auf den Markt kam,
seit längerer Zeit bekannt seien, würden werdende Eltern nicht genügend über die
bestehenden Risiken informiert. So sei das Medikament alleine in Frankreich zwischen
2007 und 2014 über 14'000 Schwangeren verschrieben worden – ohne jeglichen
Verweis auf mögliche Nebenwirkungen. In der Folge sei eine strafrechtliche
Untersuchung eröffnet, eine Sammelklage eingereicht und ein Entschädigungsfonds
eingeführt worden. Auch in der Schweiz hätten im vergangenen Jahr mehrere
betroffene Familien aufgrund fehlender Risikoaufklärung die Gerichte angerufen. Die

POSTULAT
DATUM: 13.06.2018
JOËLLE SCHNEUWLY
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Behandlungsrisiken für Schwangere würden erst seit 2015 klar als Nebenwirkung
aufgeführt. Da die Schweiz kein Register über Verschreibungen kenne und die Meldung
von schwerwiegenden Nebenwirkungen erst seit 2012 obligatorisch sei, sei die Zahl der
schwangeren Frauen, welche das Medikament verabreicht bekamen, unbekannt, so die
Postulantin. Ihr geforderter Bericht soll daher die Zahl der bei Swissmedic gemeldeten
Geburtsschäden und Entwicklungsstörungen, die im Zusammenhang mit Valproat
stehen, aufzeigen und gleichzeitig abschätzen, wie viele Fälle in Zukunft erwartet
werden würden. Zudem soll die Wirksamkeit der kürzlich eingeführten Massnahmen –
unter anderem die Aktualisierungen der Arzneimittelverpackung und der
Fachinformationen – zur Prävention neuer Fälle bewertet und eine Erklärung dafür
geliefert werden, weshalb Frauen erst Jahre nach dem Bekanntwerden der
reproduktionsschädigenden Wirkungen systematisch informiert wurden. Auch im
Bericht enthalten sein sollen Vorschläge, welche dazu dienen, ähnliche Vorkommnisse
bei anderen Medikamenten zu verhindern. Um den Leidtragenden den
Entschädigungszugang auch nach mehreren Jahren garantieren zu können, sollen die
bestehenden Instrumente und notwendigen Gesetzesänderungen ebenfalls dargestellt
werden.
Bundesrat Alain Berset erklärte, dass die von der Postulantin aufgeworfenen Fragen
auch den Bundesrat beschäftigten. Er und seine Ratskolleginnen und -kollegen seien
der Meinung, dass vor allem die Schadensprävention verbessert werden müsse, was
unter anderem das Ziel des Bundesratsgeschäftes zur Qualitäts- und
Wirtschaftlichkeitssteigerung des Gesundheitssystems sei. Daher beantragte er die
Annahme des Postulates. 
Die kleine Kammer folgte diesem Antrag und nahm den Vorstoss stillschweigend an. 61

Jürg Stahl (svp, ZH) wollte den Bundesrat im März 2019 mittels Postulat beauftragen,
abzuklären, in welchem Umfang und unter welchen Voraussetzungen Artikel 27 des HMG
und gegebenenfalls weitere Bestimmungen dahingehend geändert werden können, dass
der Versandhandel mit nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ohne Minderung
der Behandlungssicherheit und ohne Qualitätsminderung gegenüber der Abgabe durch
den Fachhandel zugelassen wird. Die Ergebnisse sollen in Form eines Berichtes
festgehalten werden. Stahl begründete seinen Vorstoss damit, dass der Druck, den
Arzneimittelversandhandel zu liberalisieren, von verschiedenen Seiten her
zugenommen habe. Dies äussere sich auch darin, dass vermehrt auf ausländischen
Plattformen mit oft fragwürdiger Kompetenz Medikamente bestellt würden, deren
Herkunft oftmals ungewiss sei und deren Qualität in keiner Weise den schweizerischen
Anforderungen entspreche. Weiter führte Stahl in seiner eingereichten Begründung
aus, dass der Bundesrat die Situation eingehend analysieren und darstellen solle, was
die Einführung des Versandhandels für die entsprechenden Medikamente für
Apotheken und Drogerien, die Versorgung der Bevölkerung und die Patientensicherheit,
die Beratungsqualität sowie für die direkten und indirekten Kosten für das
Gesundheitssystem bedeuten würde. Zudem soll im Bericht auch aufgezeigt werden, ob
der Versandhandel mit Arzneimitteln die Festlegung neuer Parameter erfordere. Der
Bundesrat beantragte Annahme des Geschäfts. In der Sommersession 2019 kam der
Nationalrat diesem Antrag nach und stimmte dem Postulat stillschweigend und
diskussionslos zu. 62

POSTULAT
DATUM: 21.06.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Ende November 2021 veröffentlichte der Bundesrat seinen Bericht in Erfüllung eines
Postulats Stahl (svp, ZH) zum Versandhandel mit nichtverschreibungspflichtigen
Arzneimitteln. Das Postulat hatte den Bundesrat aufgefordert, die Zulassung
ebendieses Versandhandels, welcher derzeit grundsätzlich untersagt ist, zu prüfen. Der
Bundesrat kam im Bericht zum Schluss, dass die diesbezüglich geltenden
Bestimmungen des HMG einer Revision bedürften. Dabei plane er, die gesetzlichen
Rahmenbedingugen zu schaffen, unter denen die Abgabe von
nichtverschreibungspflichten Arzneimitteln in Apotheken und Drogerien physisch sowie
online ermöglicht wird; jedoch müssten jederzeit die Erfordernisse in Sachen
Patientensicherheit sowie bezüglich der Qualität der abgegebenen Produkte
gewährleistet sein. Die Regierung werde bis Anfang 2023 einen Entwurf zur Revision
des HMG präsentieren. 63

POSTULAT
DATUM: 24.11.2021
JOËLLE SCHNEUWLY
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Medizinische Forschung

Eine Motion Cavadini (fdp, TI; Mo. 90.915) für höhere Bundesbeiträge an die
Krebsforschung wurde abgeschrieben, da vom Bundesrat in seiner Botschaft über die
Förderung der Wissenschaft 1992–1995 bereits berücksichtigt. Im Ständerat wurde eine
analoge Motion Huber (cvp, AG; Mo. 90.899) aus denselben Gründen zurückgezogen.
Hingegen überwies die grosse Kammer diskussionslos ein von Baumberger (cvp, ZH)
übernommenes Postulat Eisenring (cvp, ZH; Mo. 91.3342), welches den Bundesrat
einlädt, seine Mittel im Bereich der Erforschung der Multiplen Sklerose (MS) deutlich
zu erhöhen. 64

POSTULAT
DATUM: 06.11.1991
MARIANNE BENTELI

Suchtmittel

Der Nationalrat überwies ein Postulat Zwygart (evp, BE) mit dem Ziel eines vermehrten
Schutzes der Jugend vor Tabakmissbrauch. Der Postulant regte insbesondere ein
Verbot des Verkaufs von Tabakwaren und der Verteilung von Gratismustern an
Jugendliche sowie Massnahmen gegen die unkontrollierte Abgabe von Tabakwaren an
Automaten an. 65

POSTULAT
DATUM: 22.03.1991
MARIANNE BENTELI

Mit einem angenommenen Postulat wies Ständerat Frick (cvp, SZ) auf das Problem hin,
dass im Rahmen der Invalidenversicherung auch Drogen- und Alkoholkranke
rentenberechtigt sind, bei Auszahlung an die Berechtigten die Renten oftmals aber
nicht zweckentsprechend für den Lebensunterhalt verwendet werden, sondern direkt
wieder in die Beschaffung des Suchtmittels fliessen. Er bat den Bundesrat, einen
Bericht über die Anzahl rentenberechtigter Suchtkranker auszuarbeiten und geeignete
Massnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass die Renten zum Unterhalt der
Berechtigten und ihrer Familien verwendet und nicht umgehend in legale oder illegale
Suchtmittel umgesetzt werden. 66

POSTULAT
DATUM: 02.03.1993
MARIANNE BENTELI

Da die Praxis des Bundesrates und der Eidg. Alkoholverwaltung parallel vier Ziele
verfolgt, die zueinander in einem Spannungsverhältnis stehen können, nämlich
Gesundheits-, Fiskal-, Landwirtschafts- und Gewerbepolitik, regte die GPK des
Nationalrates in einem überwiesenen Postulat an, Bundesrat und Verwaltung sollten die
aus der Verfassung ableitbare Priorität der Gesundheitspolitik vermehrt zum Ausdruck
bringen. 67

POSTULAT
DATUM: 06.05.1994
MARIANNE BENTELI

Mit 69 zu 38 Stimmen lehnte der Nationalrat ein Postulat Leuba (lp, VD) ab, welches
den Bundesrat ersuchte, den in der Verkehrsregelnverordnung festgesetzten
Grenzwert der Blutalkoholkonzentration von heute 0,8 Promille nicht zu senken. Der
Bundesrat verwies darauf, dass diese Frage europaweit zur Diskussion stehe, weshalb er
sich im jetzigen Zeitpunkt nicht binden möchte. 68

POSTULAT
DATUM: 05.06.1996
MARIANNE BENTELI

Ein Postulat Zwygart (evp, BE), welches anregt, die Tabakverordnung durch einen Artikel
zu ergänzen, welcher den Verkauf von Tabakerzeugnissen an Jugendliche unter 16
Jahren untersagt, wurde vom Nationalrat angenommen. 69

POSTULAT
DATUM: 13.12.1996
MARIANNE BENTELI

Bei der Behandlung der Drogen-Initiativen diskutierte der Ständerat auch eine
Standesinitiative des Kantons Solothurn aus dem Jahr 1992 (St.Iv 92.312). Diese
beantragte insbesondere die Entkriminalisierung des Drogenkonsums, ein
Staatsmonopol für Anbau, Herstellung, Einfuhr, Handel und Vertrieb von illegalen
Betäubungsmitteln sowie einen Ausbau von Prävention, Betreuung und Behandlung. In
ihren Erwägungen stellte die vorberatende Kommission fest, dass seit 1992 ein
grundsätzlicher Wandel in der schweizerischen Drogenpolitik stattgefunden habe
(Ausbau der 4-Säulen-Strategie, medizinisch kontrollierte Abgabe usw.), der es
ermögliche, einen für alle akzeptablen Mittelweg zu gehen. Aus diesem Grund wollte sie
der Standesinitiative nicht direkt Folge geben. Sie hielt aber die Grundabsicht, Raum
für neue Lösungsmöglichkeiten zu öffnen, für prüfenswert und formulierte deshalb ein
Kommissionspostulat, das sich stark an den Solothurner Text anlehnt, dessen
imperativen Charakter jedoch abschwächt. Das Postulat wurde mit 23 zu 13 Stimmen

POSTULAT
DATUM: 31.12.1996
MARIANNE BENTELI
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angenommen. 70

Im Rahmen der Beratungen des Tabaksteuergesetzes  überwies der Nationalrat ein
Postulat seiner WAK, das den Bundesrat ersucht, die Möglichkeit zu prüfen,
verbindliche Richtlinien zum Schutz vor dem Passivrauchen zu erlassen, beispielsweise
durch Einschränkungen des Rauchens im öffentlichen Raum oder durch die Einführung
und Ausdehnung rauchfreier Zonen. Die grosse Kammer nahm zudem ein Postulat
Berberat (sp, NE) (Po. 02.2347)  an, das verlangt, dass in der laufenden Revision der
Tabakverordnung verboten wird, einzelne Zigaretten oder Packungen von weniger als 20
Stück Zigaretten an Jugendliche abzugeben. Berberat begründete seinen Vorstoss
damit, dass die Möglichkeit, sich gewissermassen probehalber eine geringe Mengen
Zigaretten zu beschaffen, den Einstieg in den Konsum fördere. 71

POSTULAT
DATUM: 04.10.2002
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat überwies ein Postulat Simoneschi (cvp, TI), welches den Bundesrat
ersucht, die notwendigen Massnahmen zu treffen, um die langfristige finanzielle
Sicherstellung der Aktion „Nez rouge“ und ähnlicher Projekte zu ermöglichen. In dieser
Aktion bieten Freiwillige an, nicht mehr fahrtüchtige Festbesucher mitsamt deren Auto
sicher nach Hause zu fahren, was besonders in ländlichen Regionen von grosser
Bedeutung ist. 2000 hatte der Bund entschieden, seine Beiträge an den Fonds für
Verkehrssicherheit, der die Aktivitäten von „Nez rouge“ weitgehend bezahlte, drastisch
zu reduzieren, weshalb die Finanzierung nicht mehr gewährleistet ist. 72

POSTULAT
DATUM: 21.03.2003
MARIANNE BENTELI

Im Einvernehmen mit dem Bundesrat überwies der Ständerat ein Postulat Marty Kälin
(sp, ZH), das diesen einlädt darzulegen, wie das Verkaufsverbot von Alkohol an
Jugendliche durchgesetzt werden kann. Er soll dabei insbesondere auch prüfen, ob der
Entzug des Alkoholverkaufspatentes nach Missachtung des Verkaufsverbotes zum Ziel
führen könnte. 73

POSTULAT
DATUM: 06.10.2006
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat nahm ein Postulat seiner Kommission für soziale Sicherheit und
Gesundheit (SGK) an, welches unter Verwendung eines Teils von Vermögenswerten, die
im Rahmen von Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz beschlagnahmt wurden,
die Versorgungssicherheit der stationären Einrichtungen der Suchtrehabilitation
sicherstellen wollte. 74

POSTULAT
DATUM: 28.09.2010
LUZIUS MEYER

Im März 2014 hat der Nationalrat ein Postulat seiner SGK angenommen, womit der
Bundesrat Bericht über die Kostendeckung von Ausnüchterungszellen erstatten soll.
Das Postulat ist im Zusammenhang mit der Umsetzung des zweiten Teils der
parlamentarischen Initiative Bortoluzzi (svp, ZH) eingereicht worden. Dieser wollte die
durch exzessiven Alkoholkonsum resultierenden Kosten für die Belegung von
Ausnüchterungszellen auf die Konsumenten überwälzen. Der im Kommissions-Postulat
geforderte Bericht soll vor allem aufzeigen, mit welchen Mitteln und auf welcher
Rechtsebene die Forderung nach Deckung der Kosten der Ausnüchterungszelle durch
die Verursacher respektive ihre gesetzlichen Vertreter am sinnvollsten und
effizientesten erreicht werden kann. Der Bundesrat hatte seine Bereitschaft zu einer
Evaluation bei den Kantonen signalisiert, entsprechend kam das Postulat im Ratsplenum
diskussionslos durch. 75

POSTULAT
DATUM: 10.03.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Im März 2018 nahm der Ständerat ein von Paul Rechsteiner (sp, SG) eingereichtes
Postulat an, mit welchem der Bundesrat beauftragt wurde, bis Ende 2019 einen Bericht
über die Perspektiven der schweizerischen Drogenpolitik für das kommende Jahrzehnt
auszuarbeiten. Dabei sollten die in den letzten zehn Jahren gesammelten Erfahrungen
sowie auch die Entwicklungen auf internationaler Ebene behandelt werden –
namentlich in Bezug auf die Droge Cannabis. Der in den Neunziger Jahren entwickelte
Vier-Säulen-Ansatz (Prävention, Therapie, Schadensminderung, Repression), welcher in
der Vergangenheit in der Drogenpolitik erfolgreich zur Anwendung gekommen war,
entspreche nicht mehr der gegenwärtigen Situation. Betroffen davon sei vor allem das
Cannabis, zu welchem in vielen Ländern neue Regulierungen beschlossen wurden.
Gemäss dem Postulanten sei es auch in der Schweiz an der Zeit, eine

POSTULAT
DATUM: 15.03.2018
JOËLLE SCHNEUWLY
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Standortbestimmung vorzunehmen.
Vor dem Hintergrund der Entwicklung, welche die Drogenpolitik auf verschiedenen
Ebenen durchgemacht hatte, und der nationalrätlichen Motionsserie zum
Experimentierartikel als Grundlage für Studien zur regulierten Cannabis-Abgabe sah
auch der Bundesrat Handlungsbedarf und beantragte die Annahme des Postulates.
Anhand des Berichtes zu „10 Jahre Betäubungsmittelgesetz-Revision" und des Updates
zum Cannabisbericht 2008, welche die EKSF im Herbst 2018 respektive Frühling 2019
herausgeben werde, wolle er in Erfüllung des Postulates Rechsteiner einen
bundesrätlichen Bericht erstellen.
Der Ständerat folgte der Empfehlung des Bundesrates und nahm das Postulat
stillschweigend an. 76

Im November 2020 reichte die WBK-NR ein Postulat ein, mit dem sie die Stärkung der
Nationalen Strategie Sucht durch einen Einbezug der Cyberabhängigkeit forderte,
wobei die Bereiche Bildung, Prävention, Behandlung und Risikoverminderung
berücksichtigt werden sollen. Der Bundesrat erklärte in seiner schriftlichen
Stellungnahme, dass die Erarbeitung eines Massnahmenpakets, welches nur eine
Suchtform zum Gegenstand habe, einem «suchtformübergreifenden Ansatz», wie er
bei der Nationalen Strategie Sucht angedacht sei, zuwiderlaufe. Anstatt jeder Suchtform
individuell zu begegnen, bedürfe es einer spezifischen Prävention pro Altersgruppe und
Lebenswelten. Zudem setze sich der Bund bereits mit dem Thema «Cyberabhängigkeit»
auseinander. Ein Beispiel dafür sei die Expertengruppe «Onlinesucht», die anlässlich
der Postulate Forster-Vannini (fdp, SG; Po. 09.3521) und Schmid-Federer (cvp, ZH; Po.
09.3579) ins Leben gerufen worden sei. Folglich lehne er das Postulat ab. Dieser Antrag
war im Nationalrat jedoch nicht erfolgreich. Diskussionslos nahm die grosse Kammer
das Geschäft in der Sommersession 2021 mit 123 zu 60 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
an, nachdem dieses im Rahmen der Eintretensdebatte des Bundesratsgeschäfts 20.069
diskutiert worden war. 77

POSTULAT
DATUM: 09.06.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Im März 2021 reichte Thomas Minder (parteilos, SH) ein Postulat zur Rechtssicherheit
bei der Produktion, dem Handel und dem Gebrauch von Cannabisprodukten ein.
Anlässlich der Sommersession 2021 führte der Postulant im Ständerat aus, dass die
verschiedenen Anwendungen der Hanfpflanze mit rechtlichen Unsicherheiten
einhergingen. Daher solle der Bundesrat in einem Bericht darlegen, wie es unter
anderem bezüglich Gesundheit, Kosmetik, Lebensmittel, Medizin und Verkehr um das
wirtschaftliche Potential und die Rechtsvorschriften der unterschiedlichen
Cannabisformen und -bestandteile stehe. Mit dem Hintergedanken der
Innovationsförderung und der Beseitigung von Unsicherheiten solle das Postulat darauf
abzielen, eine zeitgemässe und umfassende Cannabisregulierung zu erreichen.
Gesundheitsminister Berset hingegen war der Ansicht, dass bereits genügend
Informationen zu den verschiedenen Facetten, die im Zusammenhang mit Cannabis
stehen, vorhanden seien und ein neuer Bericht nicht viele Neues zutage bringen würde.
Er verwies auf verschiedene Diskussionen, welche das Parlament in der Vergangenheit
geführt habe, namentlich zu den Pilotversuchen zum Cannabiskonsum oder der
Aufhebung des Konsumverbots von Cannabis für medizinische Zwecke. Daher empfehle
der Bundesrat das Postulat zur Ablehnung. Mit 30 zu 6 Stimmen hörte der Ständerat
allerdings nicht auf die Landesregierung, sondern hiess das Geschäft gut. 78

POSTULAT
DATUM: 17.06.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Mittels Postulat wollte Laurence Fehlmann Rielle (sp, GE) den Bundesrat mit der
Unterbreitung von Vorschlägen betrauen, die darauf abzielen, die Promotion für
alkoholische Getränke, insbesondere bei den Jungen, einzuschränken. Die Postulantin
argumentierte mit dem in Studien mehrfach aufgezeigten Zusammenhang zwischen
Alkoholwerbung und Alkoholkonsum bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Zudem
habe die Covid-19-Pandemie einen beachtlichen Einfluss auf das psychische
Wohlbefinden dieser Altersgruppe. «Eine schlechte psychische Gesundheit» gehe
wiederum mit dem Risiko eines «problematische[n] Konsum[s] von psychotropen
Stoffen» einher. Ebenfalls bedenklich sei das Marketing in den sozialen Medien, auf
welchen Jugendliche ständig mit Werbung in Berührung kämen. Der Bundesrat
befürwortete zwar das Anliegen, war jedoch der Ansicht, dass zurzeit neue gesetzliche
Bestimmungen im Bereich der Alkoholwerbung nicht angebracht seien. Vielmehr wolle
sich die Landesregierung dafür einsetzen, dass die Bestimmungen zur Alkoholwerbung
im AlkG und im LMG vollzogen würden. Der Bundesrat erklärte sich jedoch bereit, eine
Evaluation zu den geltenden Bestimmungen von Alkohol-Werbung im Internet und den

POSTULAT
DATUM: 13.12.2021
JOËLLE SCHNEUWLY
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damit verbundenen Herausforderungen vorzunehmen, und beantragte aus diesem
Grund die Annahme des Postulats. Nachdem das Geschäft im Oktober 2021 von Andreas
Glarner (svp, AG) bekämpft worden war, kam es in der Wintersession 2021 in den
Nationalrat. Dort wurde das Postulat mit 95 zu 88 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
abgelehnt. Während sich die Fraktionen der SP, GLP und der Grünen für den Vorstoss
aussprachen, nahm das bürgerliche Lager grossmehrheitlich eine ablehnende Position
ein. 79

Sozialversicherungen

Ergänzungsleistungen (EL)

Nationalrat Theubet (cvp, JU) machte in einem überwiesenen Postulat die Anregung,
bei Personen, die von Familienangehörigen betreut werden und sowohl EL wie
Hilflosenentschädigung beziehen, die Hälfte der Entschädigung pauschal an die
pflegenden Familienmitglieder auszurichten, selbst wenn die Voraussetzung einer
Erwerbseinbusse aufgrund der Betreuung nicht erfüllt ist. 80

POSTULAT
DATUM: 06.10.1995
MARIANNE BENTELI

Krankenversicherung

Die grosse Kammer überwies ein Postulat Darbellay (cvp, VS), das den Bundesrat
beauftragt, einen Bericht über die Kriterien für die Repräsentativität bei der
Unterzeichnung von Tarifverträgen im Gesundheitswesen zu verfassen. Anlass dazu gab
ein Konflikt im Bereich der Physiotherapie: Der Taxpunktwert der Physiotherapeuten
war seit 1998 nicht nach oben angepasst worden, was laut dem Postulanten daran liege,
dass die Santésuisse-Tochter Tarifsuisse ihren Vertrag nicht mit dem grössten
Physiotherapeutenverband, sondern mit einem kleineren, nur regional aufgestellten
Verband abgeschlossen habe, der nicht repräsentativ sei. 81

POSTULAT
DATUM: 11.09.2013
FLAVIA CARONI

Der Ständerat behandelte in der Frühlingssession 2016 ein Postulat seiner Kommission
für Gesundheit und soziale Sicherheit, das die Evaluierung von Alternativen zur
heutigen Steuerung der Zulassung von Ärztinnen und Ärzten anstrebt. In der
vorhergehenden Wintersession hatte der Nationalrat eine Änderung des KVG zur
dauerhaften Steuerung der Zulassung im ambulanten Bereich knapp und unerwartet
abgelehnt. Damit war klar, dass die dreijährige Übergangslösung Ende Juni 2016 nicht
durch eine definitive Lösung ersetzt werden würde. Das Postulat fordert den Bundesrat
auf, einen Bericht auszuarbeiten, der verschiedene Varianten und Szenarien für eine
zukünftige Steuerung der bedarfsabhängigen Zulassung von Ärztinnen und Ärzten im
Rahmen der Krankenversicherung aufzeigt. Dabei sollen alle wesentlichen Stakeholder
einbezogen werden. Der Bericht soll nebst einer Steuerung durch die Kantone
innerhalb eines vom Bund vorgegebenen Zielbandes auch die Möglichkeiten einer
Lockerung des Vertragszwangs oder einer Anpassung der Tarife zur Angebotssteuerung
erwägen. Explizit wird auch der spitalambulante Bereich eingeschlossen, während für
Grundversorger, also Hausärztinnen und Hausärzte, keine Einschränkung gelten soll.
Der Bundesrat empfahl den Vorstoss zur Annahme. Der Ständerat debattierte
gleichzeitig eine Motion Stahl (svp, ZH), welche die Kommission zur Ablehnung empfahl.
Dringender Handlungsbedarf sei gegeben, so tönte es im Rat, weshalb die Analyse von
Alternativen opportun sei. Die kleine Kammer folgte ihrer Kommission und dem
Bundesrat, indem sie das Postulat überwies und die Motion ablehnte. 82

POSTULAT
DATUM: 02.03.2016
FLAVIA CARONI

Den Auftrag, eine kohärente Datenstrategie im Bereich der OKP zu entwickeln, wollte
die SGK-SR dem Bundesrat Ende 2018 mittels eines Postulats erteilen. Diese
Datenstrategie sollte Informationen dazu beinhalten, wer aktuell von wem Daten
erheben darf, wer welche Daten wozu benötigt, wie die Daten mit möglichst wenig
Aufwand erhoben werden können und wie der Datenschutz sichergestellt werden kann.
Zuvor hatte die Kommission im Rahmen der Beratung der parlamentarischen Initiative
Eder (fdp, ZG; Pa.Iv. 16.411) festgestellt, dass sowohl das BAG als auch das BFS aktuell
Daten zur OKP erhöben. Nun gehe es darum, die Belastung der Leistungserbringenden
und der Versicherer durch die Behebung von allfälligen Doppelspurigkeiten zu
reduzieren, erklärte die Kommission. 
In Übereinstimmung mit dem Antrag des Bundesrats nahm der Ständerat das Postulat in
der Frühjahrssession 2019 stillschweigend an. 83

POSTULAT
DATUM: 21.03.2019
ANJA HEIDELBERGER
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In der Herbstsession 2020 schrieb der Nationalrat auf Antrag des Bundesrates, der das
Postulat der SGK-NR zur Evaluation der kantonalen Systeme bezüglich Fallpauschalen
und Globalbudget mit Vorliegen des Berichts als erfüllt erachtete, den Vorstoss
stillschweigend ab. 84

POSTULAT
DATUM: 14.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

Soziale Gruppen

Soziale Gruppen

En octobre 2020, le Conseil national a rejeté un postulat Funiciello (ps, BE), qui
demandait des éclaircissements sur les conséquences sociales de la gestion de la
crise du coronavirus. Se basant sur une étude de l'OCDE, la députée socialiste explique
que certains groupes de la population (comme les femmes, les personnes de couleur ou
les personnes exilées) souffrent plus de la crise sanitaire. Cela s'explique notamment
par un accès différent au travail rétribué ou une surreprésentation dans le domaine
professionnel des soins. Tamara Funiciello demandait au Conseil fédéral de rédiger un
rapport sur l'impact de la crise sur ces groupes plus vulnérables, afin d'en tirer des
enseignements pour l'avenir. Alain Berset, ministre en charge de l'Intérieur, s'est
prononcé au nom de son collège pour une acceptation du postulat, soulignant que ces
questions seront de toute façon abordées dans un rapport sur la gestion de la crise plus
large, déjà mandaté à l'administration. Martina Bircher (udc, AG), qui a combattu le
postulat, a présenté la position de l'UDC, qui estime qu'un rapport ne rendrait pas le
virus «plus juste» et qu'il n'était pas nécessaire de créer une crise du genre en plus
d'une crise sanitaire. Elle a également avancé les coûts bureaucratiques d'un tel texte.
Le PLR et une large majorité du groupe du centre se sont montrés du même avis,
faisant échouer le postulat avec 98 voix contre, 80 voix pour, sans abstentions. 85

POSTULAT
DATUM: 29.10.2020
SOPHIE GUIGNARD

Migrationspolitik

En avril  2018, la Commission des Institutions Politiques du Conseil national (CIP-CN) a
déposé un postulat pour un examen global de la problématique des sans-papiers.
Faisant référence à l'«Opération Papyrus» menée dans le canton de Genève, qui avait
permis la régularisation d'un millier de personnes sans-papiers actives sur le marché du
travail, la commission souhaite que le Conseil fédéral s'attelle à l'examen de différents
points. Il s'agit de faire la lumière sur le droit d'affiliation aux assurances sociales et les
conséquences du retrait de ces droits, pour la Confédération, les cantons et les
communes ainsi que pour les personnes sans-papiers concernées, sur l'accès à l'école
pour les enfants, l'application des normes pénales ainsi que la pratique usuelle de
régularisation, notamment le nombre de ces régularisations et les autres solutions
envisageables pour les personnes sans permis de séjour. 
Le postulat, qui faisait suite à la motion de la CSSS-CN intitulée «Pour une législation
cohérente sur les sans-papiers», a été accepté par le Conseil national à l'unanimité lors
de la session d'été 2018. 86

POSTULAT
DATUM: 12.06.2018
SOPHIE GUIGNARD

Auf Initiative der damaligen Nationalrätin Roth-Bernasconi (sp, GE) war 2011 eine
eigenständige Strafnorm geschaffen worden, die die Verstümmelung weiblicher
Genitalien unter Strafe stellt. In einem Postulat forderte Natalie Rickli (svp, ZH) im Jahr
2018 nun die Erarbeitung eines Berichts, der aufzeigen soll, mit welchen Massnahmen
der Schutz von Mädchen und Frauen vor einer Genitalverstümmelung verbessert
werden könnte. Rickli bezog sich in ihrer Begründung auf einen kurz zuvor in der
Sonntags-Zeitung erschienenen Artikel, gemäss welchem bis zum gegebenen Zeitpunkt
noch keine einzige Strafanzeige wegen Genitalverstümmelung eingegangen sei. Sie
verlangte daher vom Bundesrat zu überprüfen, weswegen dies bis anhin nicht der Fall
gewesen sei. Zudem sollte der Bundesrat in seinem Bericht Möglichkeiten zur
Verbesserung der Strafverfolgung aufzeigen. Der Bundesrat beantragte Annahme des
Postulats und der Nationalrat überwies dieses in der Herbstsession 2018
stillschweigend. 87

POSTULAT
DATUM: 28.09.2018
MARLÈNE GERBER
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Familienpolitik

Ein Postulat Maret (cvp, VS) verlangte vom Bund die Erstellung einer Kosten-Nutzen-
Analyse der von Unternehmen ergriffenen Massnahmen bei Angehörigenbetreuung
durch ihre Angestellten. Die CVP-Ständerätin verwies in ihrer Begründung auf eine
Studie des Büros für Arbeitsmarkt- und sozialpolitische Studien (BASS), die aufzeige,
dass fast alle Unternehmen diesbezüglich Massnahmen ergriffen und dass die Mehrheit
der verantwortlichen Personen diese aus einer Kosten-Nutzen-Perspektive positiv
beurteilten. Der Nutzen solcher Massnahmen komme in der öffentlichen Diskussion
jedoch oft zu kurz, weswegen eine Kosten-Nutzen-Analyse helfen könne, weitere
Unternehmen zum Ergreifen zusätzlicher Massnahmen zu ermutigen. In seiner
ablehnenden Antwort verwies der Bundesrat auf das 2019 verabschiedete Bundesgesetz
über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und
Angehörigenbetreuung, dessen Massnahmen ebenfalls evaluiert werden sollen. Eine
Analyse bestehender Massnahmen zum jetzigen Zeitpunkt erachtete er deswegen als
verfrüht. Anders sah dies der Ständerat, der das Postulat in der Sommersession 2021
mit 31 zu 9 Stimmen bei einer Enthaltung annahm. 88

POSTULAT
DATUM: 17.06.2021
MARLÈNE GERBER

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Das im Sommer 2019 von Laurence Fehlmann Rielle (sp, GE) eingereichte Postulat
«Gesundheit der Frauen. Bessere Berücksichtigung ihrer Eigenheiten» forderte vom
Bundesrat das Aufzeigen von bisher getroffenen oder nötigen Massnahmen, mit denen
sowohl in der Wissenschaft als auch im Gesundheitswesen spezifische Bedürfnisse von
Frauen besser berücksichtigen werden. Fehlmann Rielle begründete ihr Postulat mit
Untersuchungen, die zeigten, dass Frauen vom Gesundheitspersonal tendenziell zu
wenig ernst genommen und folglich etwa Herzinfarkte oder Schlaganfälle bei Frauen
vermehrt übersehen würden. Zurückzuführen sei dies darauf, dass Frauen Opfer von
auch im Gesundheitswesen verbreiteten geschlechtsspezifischen Konstrukten seien.
Ferner argumentierte Fehlmann Rielle, klinische Studien würden oft mehrheitlich an
Männern durchgeführt, sodass medizinische Empfehlungen den Bedürfnissen von
Frauen nicht entsprächen oder verschriebene Medikamente für bestimmte Frauen
eigentlich ungeeignet seien.
In seiner Stellungnahme im August 2019 empfahl der Bundesrat das Postulat zur
Annahme und fügte an, dass er die von der Sozialdemokratin geäusserten Kritikpunkte
teile und sich für ein chancengleiches Gesundheitssystem einsetzen wolle. Der daraus
resultierende Bericht werde sich zudem der Motion Heim (Mo. 19.3577) annehmen,
welche ähnliches forderte.
Im September 2019 wurde das Postulat verschoben, da Therese Schläpfer (svp, ZH) das
Anliegen bekämpfte. In der Sommersession 2020 argumentierte Schläpfer dann, dass
Frauen entgegen der Meinung Fehlmanns durchaus gleichberechtigt behandelt werden,
was sich schon nur an deren höheren Lebenserwartung ablesen lasse. Zudem betrage
der Frauenanteil der Abgängerinnen und Abgänger des Medizinstudiums 70 Prozent,
man also aufgrund dieser weiblichen Überzahl davon ausgehen dürfe, dass Anliegen von
Frauen im Gesundheitswesen zunehmend ernst genommen werden. Innenminister
Alain Berset wiederum teilte weitgehend die Argumentation Fehlmanns, hob erneut die
von ihr erläuterten Ungleichheiten zu Lasten der Frauen hervor und empfahl das
Postulat zur Annahme. Dieser Empfehlung folgte der Rat mit 113 zu 69 Stimmen bei 4
Enthaltungen. Die Nein-Stimmen stammten grösstenteils aus der SVP-Fraktion, aber
auch Angehörige der Mitte äusserten sich gegen das Anliegen. 89

POSTULAT
DATUM: 28.06.2020
CHRISTIAN GSTEIGER

Kinder- und Jugendpolitik

Mitte Juni 2021 wurde das von Nationalrat Benjamin Roduit (mitte, VS) eingereichte
Postulat zur Untersuchung der Auswirkungen von Covid-19 auf die Gesundheit von
Kindern und Jugendlichen stillschweigend vom Nationalrat angenommen. Das Postulat
beauftragt den Bundesrat, auch Kinder und Jugendliche ins nationale Human-
Biomonitoring-Programm aufzunehmen, um einen tieferen Einblick in deren
Gesundheit zu erlangen und ebendiese mithilfe der neu gewonnenen
wissenschaftlichen Erkenntnisse zu verbessern. Besonders Kinder und Jugendliche
seien von den Auswirkungen der Pandemie betroffen, während jedoch die Datenlage zu
ihrer Gesundheit Lücken aufweise, argumentierte der Postulant. Bereits das im Jahr
2019 angenommene Manifest zur Kinder- und Jugendgesundheit sowie der Nationale
Gesundheitsbericht hätten überdies betont, dass mehr Kenntnisse über die Gesundheit
von Kindern und Jugendlichen mögliche Einsparungen im Gesundheitswesen nach sich

POSTULAT
DATUM: 18.06.2021
VIKTORIA KIPFER
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ziehen könnten. Vor diesem Hintergrund erachtete der Postulant das vom Bund
ohnehin schon vorgesehene Human-Biomonitoring-Programm als geeignete Grundlage,
um die Kinder- und Jugendgesundheit langfristig zu untersuchen. Der Bundesrat
betonte, dass es zwar für eine Integration der Kinder und Jugendlichen in die bis Ende
2021 andauernde Pilotphase zu spät sei, er aber ihre Aufnahme für das Jahr 2022
prüfen wolle – auch wenn die unmittelbaren Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu
diesem Zeitpunkt nicht mehr beobachtbar seien. 90

Alterspolitik

C'est in extremis que le postulat Heim (ps, SO), demandant une stratégie à l'échelle
nationale pour lutter contre la violence touchant les personnes âgées, a été refusé par
le Conseil national. En effet, la voix prépondérante du président Stahl (udc, ZH) a fait
basculer le vote vers le non, face à l'égalité parfaite de 94 voix contre (venant
exclusivement de l'UDC et du PLR) et 94 voix pour (provenant de tous les autres partis
et d'un seul député UDC). La députée socialiste demandait au Conseil fédéral
d'élaborer une stratégie à l'échelle nationale pour lutter contre la violence dont une
personne âgée sur cinq est victime, selon des estimations récentes. Comme ces
violences sont entre autres à imputer aux mauvaises conditions de travail du personnel
soignant, il s'agirait pour le parlement de légiférer à ce niveau-là. Le Conseil fédéral
s'est opposé au postulat, estimant que les différentes initiatives déjà mises en œuvre
ainsi que la coopération entre les cantons et les différentes autorités compétentes
étaient suffisantes. 91

POSTULAT
DATUM: 02.05.2017
SOPHIE GUIGNARD

Da im September 2020 der zur Erfüllung des Postulats erforderliche Bericht «Gewalt
im Alter verhindern» erschienen war, schrieb der Nationalrat in der Sommersession
2021 das entsprechende Postulat aus der Feder von Ida Glanzmann-Hunkeler (mitte, LU)
ab. 92

POSTULAT
DATUM: 10.06.2021
MARLÈNE GERBER

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Bildung und Forschung

Verena Herzog (svp, TG) forderte den Bundesrat im Herbst 2019 auf, die Resultate eines
ADHS-Forschungsprojektes gesamtschweizerisch in die Ausbildung von Fach- und
Lehrpersonen zu integrieren. In diesem von der Fachhochschule Nordwestschweiz
durchgeführten Forschungsprojekt wurde die Wirkung von nicht medikamentösen
pädagogischen Massnahmen untersucht, mit denen Kinder mit ADHS in der Schule
unterstützt und gefördert werden können.
Der Bundesrat wies darauf hin, dass die Ausbildung der Lehrpersonen in die Kompetenz
der Kantone falle, er sei aber bereit zu prüfen, inwieweit das Anliegen erfüllt werden
könne und welche Massnahmen hierfür erforderlich wären. Der Nationalrat nahm das
Postulat im Winter 2019 stillschweigend an. 93

POSTULAT
DATUM: 20.12.2019
BERNADETTE FLÜCKIGER

Medien

Neue Medien

Der Nationalrat und der Ständerat nahmen zwei fast gleich lautende Postulate Schmid-
Federer (cvp, ZH) und Forster-Vannini (fdp, SG) (Po. 09.3521) an, in welchen ein Bericht
zum Gefährdungspotenzial von Internet und Online-Games gefordert wird.
Insbesondere soll das Ausmass von exzessiver Internetnutzung (Online-Sucht) in der
Schweiz und das damit verbundene Gefährdungspotenzial untersucht werden. Zudem
sollen dem Bundesamt für Gesundheit Ressourcen zur Prävention in diesem Bereich
zugeteilt werden. 94

POSTULAT
DATUM: 25.09.2009
SABINE HOHL
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